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Unter den Fragen, die die Ordensoberen ach dem Dezember 1948
VO:  - der HI Religiosenkonregation aufgestellten Schema alle fünf Jahre dem

Stuhl gegenüber beantworten mussen, sind auch die, ob außer den
odalen, die dem Orden oder der Genossenschaft durch Gelübde oder SOI-

stige rechtsgültige Einverleibung als Mitglieder angehören, noch andere
Personen ibt, gleichsam als Zugehörige oder Donaten oder andere derartige
Personen, die nicht Mitglieder des Ordens sind, ob für deren geistliches
Leben und materielles Auskommen dNSCINESSECI und 1n Liebe Sorge g-
tragen ist und ob für diese Personen rechtsgültige, approbierte Statuten be-
stehen (n 140—142). Tatsächlich leben 1in vielen Verbänden innerhalb der
Klöster oder religiösen Häuser Personen, die keine rdensprofe. ablegen
und sich nicht durch Gelübde binden, sondern UrC| eın bloßes Versprechen
mit der Ordensgemeinschaft verbunden sind. Man nennt diese Gilieder mels

*i tr d  D e (im Gegensatz den Oblati saeculares, die ganz
1n der Welt leben), habituati, regulares, oder Donati, Tertiarii perpetul,
Aggregati, C ommigssi. Diese Gruppe 1n den Klöstern ist 1n der Literatur
entschieden etwas vernachlässigt worden. Deshalb dürfte angezeigt sein,
1mM folgenden ihre Entstehung, Ausbreitung und die Rechtsverhältnisse die-
Sser Gilieder darzustellen. Die Aufgabe ist freilich schwierig, denn über diese
aterie gibt keine einheitlichen Normen. Schon Klemens VII Cum ad
regularem VO Maärz 1603 sagt, daß für die Rechtsverhältnisse der
Oblaten 1n den Klöstern „UNaQUACQQUE Religio SUas peculiares Constitutiones
specialiaque instituta oberservare teneatur!“. Unsere Abhandlung‘ dürfte

mehr Platze se1in, da Maärz 1939 höchsten kirchlichen
Gerichtshofe, der Hl Römischen ota e1in Prozeß entschieden wurde, bei
dem sich die Entlassung e1INes Oblaten und deren Folgen handelte.
Der zuständige Ordensobere, der Gefreite Abt VO)]  3 ubiaco und Titularbi-
schof, Simon Laurentius Salvi, begstritt ‚WäaTl die Zuständigkeit dieses (z@e=
richtshofes, allein die ota erklärte sich für kompetent, wIlies aber die Klage
des entlassenen Oblaten auf Entschädigung ab mit der Begründung, wWer
liberalitate vel Carıtate etwas verspreche, habe keinen Anspruch auf
Lohn 5So entschied übrigens die HI Konzilskongregation bereits Ja-
1MUar

Codicis Juris Canonici fontes, ed 2} 1 et. Y Komae
1923 ; II n. 189 p. 352

Omanae otae decisiones se  e sententiae, Romae 1912 ff. XXXI, 138 ff
Analecta 1Uris pontifichi VIIL, 1866, 2197,
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Die Entstehung un Ausbreitung des Instituts
Bei den Mönchen

Die ursprüngliche Form, 1in der u1ls Leute in den Klöstern begegnen, die
keine Ordensgelübde abgelegt haben, sind neben den Novizen die Kinder,
die spater einmal Mönche oder Nonnen werden wollten Wir reffen solche
bereits bei den alten orientalischen Mönchen und Nonnen; G1e fußten offen-
sichtlich auf Sam 1I I: berichtet ist, daß Anna, die Frau des Eikana,
versprach, 61ie werde ihren Sohn auf immer (Got+t weihen. Schon ın den
Klöstern des Pachomius lehbten Knaben. ‘eine ege weist den
Oberen „Non parvulorum SETINOTNE ducatur“” und „Non rideat inter
pueros” und bestimmt, Wenn e1n Bruder pul A eCUIn pueris” lache, dann
solle gemahnt und getadelt werden; auch erwähnt 61€e „pueri”, die „n
domo fuerint dediti usibus et otio9“. Aus AÄgypten haben WIT  A fernerhin
das Zeugnis des der als Vater der nationalägyptischen
Kirche gilt. Wir wW1issen freilich NUr, dafß in seinen Klöstern uch Kinder
lebten; daß 61e AaUuUSsS religiösen otiven dahin gebracht wurden, ist ohl
vermuten, steht aber nicht sicher fest In den Bruchstücken der Lebensbe-
schreibung des Aga Mathias: einNes 1n der Thebais 1 Jahrhundert
lebenden Abtes e1nNes Klosters, wird berichtet, dafß 1Nne kinderlose Frau
den Abt Fürbitte bei Gott anflehte, damit 661e eın Kind bekomme: s1e BC-
lobt, das Kind dem bte schenken, und ZWAäaTi, wenn eın Knabe ist, da-
mıit Mönch werde his seinem Tode; wWenn G1€e ber eın Mädchen g-
A  äre, wolle S1e einem Kloster als Nonne widmen. Sie versprach, Was
immer ihr der Herr schenken werde, colle dem Herrn ein Gelübde se1n, alle
Tage ihres Lebens. Die Frau gebiert dann einen Sohn Als schon mit
seinen Kameraden spielen lernte, ahm die utter die Schenkung VOT. uch
1ın den Lobreden auf den Viktor wird berichtet, wWI1e eın Kind durch einen
herabfallenden GStein getotet wurde, weil die Eltern ih Gelübde, den Kna-
ben dem hl Viktor übergeben, nicht erfüllt hatten. Der Vater tragt den
Leichnam 1n das Kloster, aber das Kind wird ach Salbung mit auUs der

ampe und ach Anrufung des hl Viktor wieder z ARE Leben erweckt.
Die Eltern erfüllen nunmehr das Gelübde und Jleiben celbst im Kloster
bis yAGE Tage ihres es Das Kind wurde e1n auserwählter Aszet und
empfing spater die Priesterweihe. Aus diesen Erzählungen ist ersichtlich,
daß damals 1m Orient die Darbringung VO  3 Kindern, die späater Mönche
werden sollten, üblich WäAÄdl, Ja daß uch verheiratete Männer und Frauen
1 Kloster oder dessen näherer Umgebung lebten, die dann nähere Be-
ziehungen wenigstens 1n spiritualibus AL Kloster unterhielten. Es handelt
sich 1ler Leute, die sich celbst freiwillig 1n die Hörigkeit des Klosters
begaben, eın Brauch, der sich in der alten Welt vielfach fand, bisweilen aber
uch ihr Vermögen dem Kloster für die Kosten der Lampe und des hl Opfers
schenkten4. Das Band mıiıt dem Kloster War £reilich nicht 5 daß unlösbar

Al Pachomiana latina, Louvain 1932, 59 S.) 66, 68 159, 166, 172
4) ©  C A., Kinderschenkungen in den koptischen Klöstern (Zeit-
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WAäTl. Bisweilen hatte nämlich auch die wirtschaftliche Lage und der Wunsch
nach einem sorgenfreien, wenn auch armlichen Leben die Leute 1Ns Kloster
getrieben; s1e doch auf diese Art der Erziehungskosten entbunden,
ihr Kind lernte 1 Kloster seinen Lebensunterhalt erwerben und hatte die
Aussicht, unter Umständen späater wieder 1m Dorfe als Bauer oder and-
werker mit SEINeT Familie leben können. Freilich wird 17 den meisten
Fällen der Vollzug eines GOFt gemachten Gelübdes der tiefste Anlaß der
Kinderschenkung gEeEWESEN sSe1in.

uch der Basilius sieht f seiner Regel VOT, daß Knaben 1n
das Kloster aufgenommen werden, mıit Zustimmung ihrer Eltern und 1n
Gegenwart Vo  . Zeugen. Er nenn s1e 1n der Regula brevius YaCcCiaiad nach der
Übersetzung VO.:  3 Rufinus VO  3 Aquileia (T 410) „oblati“; Zr Begründung
fügt bei, ahk- OMN1Ss 0OCCasıo maledicti gratia excludatur hominum pessi-
morum ”“ und sagt, 1112  . SO. ”  158 diligentia”“ auf s1e verwenden, s1e
„tam 1n verbo Qquam 1n intellectu et opere” üben und die Sorge für s1e LLUT
Brüdern anvertrauen, „gul nte Oomnı1a 1n virtute patientiae documenta SUul
probabiliter praebuerunt® d Aus dieser Gtelle sehen WIT deutlich, dafß sich
bei Basilius nicht jJunge Professen, sondern Knaben handelt, die
1m Kloster ErZOgEN werden sollten, aber auch wieder entlassen werden
konnten.

Im Abendland ist die Gottverlobung der Kinder War etwas spater, aber
doch schon früh bezeugt. Der Kirchenschriftsteller Salvian GE nach 480)
kennt 61€e und nenn solche Kinder „oblati“®. Der Benedikt widmet
ihr ın seiner Regel ist hier ohl VO hl Basilius beeinflußt (c 73)

ist VOT allem eshalb VO.  - esonderem Wert, weil den Ritus, die
Form der Schenkung beschreibt. Die Eltern des Kindes haben die „petito“”, die
schriftliche Urkunde auszustellen und übergeben das Kind mit einer Opfer-
gabe VOT Zeugen dem Abte, indem s1e die and des Knaben 1n die Palla
des Altares einwickeln. Daß das Kind durch diesen Rechtsakt sotfort in die
Klostergemeinde aufgenommen worden sel, ist nicht anzunehmen. Dies
geschah ohl erst, nachdem das „intelligibilis aetas”“” oder das Lebens-
jahr (CC 63, 70) erreicht hatte, denn erst jetzt verliert die besondere
„custodia” (G 63); womuit ohl der 1in 6n für die Novizen vorgesehene
„senior“ gemeıint ist. Diese Darlegungen zeigen, daß der hl Benedikt die
oblatio INnicht als klösterliche Profeß 1mM strengen Sinne des Wortes
auffaßte, und eshalb diese Knaben nicht Mitglieder der eigentlichen Kom-
muniıtat jn 6 sondern Außenstehende, die eben 1mM Kloster lebten Auch
die ege des hl Bischofs Aurelian VO:  - Arles (T 553) scheint denselben
Standpunkt vertreten haben; s1e verlangt ZUTF Aufnahme VO  ”J Knaben

schrift der Savigny-Stiftung £ür Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung XI,
1921, 175 f£:. 187, 198 S AXIIL, 1922, 384 fI ALIV, 1958, 271 DE 105)

CM 498 Dem genannten entspricht in der Regula fusius
S, 1n dem ber der Ausdruck oblatus 1980808 in der Verbindung mit res („res

oblatae”) vorkommt (PGr 31, 955 S
Auct ant. L, I!
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das Alter Jahren, aber später konnten diese Oblaten och eine esta-
mentarische Verfügung treffen, wWas deutlich zeigt, daß Inan 6s1e och icht
als Vollmönche betrachtete n 5 47) Dieselbe Auffassung dürfte dQuSs der
ege des hl Bischofs CÄäsarius VO':  3 Arles (T 543) Ad vIrZINES SP  —
chen Diese sieht VOT, da kein Mädchen unter oder Jahren aufgenommen
werden solle; musse lesen, schreiben und gehorchen können. Die Auf-
nahme VOI Kindern der Vornehmen und Unbekannten a nutriendum aut
docendum“”“ wird streng verboten, doch enthält die Regel des hl Bischofs
Isidor VO.  »3 evilla (T 636) in 4, das auch Kinder 1mM Kloster voraussetzt,
keine diesbezügliche Bemerkung und die Synode VO:  . Toledo 633 lehrt iın
E SOgäaT: „Monachum aut paterna devotio aut propria professio fac  1  t7 “
Dieser Grundsatz, der VO:  »3 der dem römischen Recht entnommenen Überbe-
tonung der väterlichen Gewalt spricht, wurde aber spater VO:  3 den Germanen
und auch den Päpsten beanstandet. Die Päpste Alexander IIT und Kle-
InNneNns 1908 ließen ZWAarTr die Knaben anstandslos 1mM Kloster leben, aber beide
verlangten ine Ratifizierung der klösterlichen Profefiß in reiferem Alter®,
wWas deutlich zeigt, daß der Hl Stuhl diese Knaben nicht als wirkliche Pro-
fessen mıit Gelübden ansah. Bei den Benediktinern VO:  - Hirsau gıng IMa  -
noch weiter, INa  3 lehnte die oblatio In ganz ab, WIe aus den Be-
merkungen Ulrichs VO  - Cluny den Consuetudines Cluniacenses ersicht-
lich ist? Allein die Hirsauer Auffassung drang doch nicht ganz durch ach
wIıe VOT ahm Inan 1n den Klöstern solche Knaben aUfF; cah s1e rTeilich icht
mehr als Professen Wie schon früher die hll. Beda, Willibrord und ONi-
fatius, gingen auch Jjetzt och treffliche Männer für den en aQuUus dem
Oblateninstitut hervor, der hl Nse. Lanfranc, andulf, Johannes VO:  -
Gaeta, der spater als Gelasius IT den Stuhl DPetri bestieg d., och War
für das Oblateninstitut in der alten Form die eit gekommen, die 1mM
und Jahrhundert IieEU gegründeten Orden der Kartäuser, Cistercienser
und die Ritterorden (Templerregel C lehnten dasselbe ab rst recht
taten dies die Mendikantenorden und vereinzelt geschah dies auch VO:
HI Stuhl Innozenz III bestimmte 1207 für das Benediktinerkloster OUT-
gueil „Pueri 19(8)  3 recıplantur infra quindecim annos11”. Ähnliche, Ja bis-
weilen strengere Normen galten bei den Mendikanten, VOT em den Domi-
nikanern und Franziskanern, die für die Aufnahme das Lebensjahr for-
derten!?.

7) ] ‚g  p} S  S Coodex Regularum monasticarum et Canon1-
y Augustae Vindelicorum 1759, 133 135, 150; 356, 189 Mansi

D/ Sacrorum conciliorum L1LOVa et amplissima collectio, Florentiae 1739 55.,
X, 631.
1 J 1 'g 3, 31,

9) CIE, 636
10) CLAVT, 870 S,
11) Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum

Taurinensis editio, Augustae Taurinorum 1857 5 IT1 200
12) che C Die Konstitutionen des Predigerordens unter Jordan VO  ”3

Sachsen, öln 1939, 97 F Die ältesten Redactionen der General-
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Schon bei der Besprechung der Verhältnisse 1mM alten OÖrient haben WIT
gehört, daß@ Familien 1n den Klöstern lebten. Das WAäarTr auch 1m Abend-
and der Fall Die Regula COMMUNILS des hl Erzbischofs
Braga (T 665) kennt den Fall, daß Eltern mıit ihren Kindern unter

Jahren sich unter die Gewialt eines Abtes begeben, und bestimmt dann, daß
diese Leute „nullam Corporis SUu1 potestatem habeant, qu'! de cibo aut
indumento recogitent; qu' facultates, aut villulas, quas semel reliquerunt,
ulterius possidere praesumant, sed tamquam hospites et peregrinı subiecti
1n monasterio vivant; et qu' parentes solliciti sint PTO iliis, qu: filii PTO
parentibus”. Als Vorgesetzte haben diese Oblaten den Cellerar; wenn die
Regel vorschreibt, „ Jaieı foris abbatis vel praepositi mandata peragent”
(c. 23); handelt der Cellerar 1mM Auftrag der Oberen. Bezüglich der Mahl-
zeıten haben diese Oblaten Erleichterungen. Von Ostern bis Au Oktober
dürfen G1€e mal 1mM Tage, 1n der eit bis Y AB Dezember mal Z1,
und 1n der eit VO: Dezember bis Ostern steht 1mM Belieben des elle-
TaTs, 1ne Ööftere Mahlzeit gestatten. Die Kinder stehen unter einem
Dekan, „gqul plus de e15 intellegit, ut Regulam up eO0OS observet, et ab
SCMNPET admoneantur, aliquid absque Regula faciant, aut loquantur“.
Dieser Dekan hatte auch das ec| s1e mit der ute züchtigen!?, ber-
blickt INa  ; diese Normen, äßt sich nicht leugnen, daß S1€e recht streng
en  J Ina  '3 IMU: berücksichtigen, daß INa  - damals der Auffassung WAaärT,
jeder, der ın einer vıta COMMUNIS lebte, darf nichts mehr besitzen, wWas ih
mıit der Welt verbindet. Freilich, der ege. des Fruktuosus War keine
welıtere Verbreitung beschieden, aber 1  ‘  hre Grundsätze werden doch mehr
oder weniger überall befolgt worden se1n. Gab doch viele Klöster,
denen die Zahl der Mönche nicht ausreichte, die dem Kloster obliegenden
Arbeiten bewältigen. Dieser Umstand notigte ZUTC Aufnahme VOIL Laien
odera VO'  - denen freilich nicht alle nähere Beziehungen ZU)
Kloster unterhielten.

Das VO: hl Adalhard (T 826) für das Kloster Corbie verfaßte Statut
kennt außer den Mönchen pulsantes vel scholares, £amuli vel matricularii,
provendarii, vasalli, hospites. Die Zahl der matricularii War Z die der
£amuli Der Unterschied beider bestand darin, daß jene nicht mehr 1n
die Welt zurückgeschickt werden konnten, während dies bei den famuli
der Fall War beide Gruppen aber wohnten 1m Kloster. Die provendarii,
150 der Zahl, Arbeiter, die die Mühlen, Felder, Fischteiche USW.

besorgten. Die matricularii IL, wıe schon ihr Namen andeutet, UrTC|
eın gewIlisses geistliches Band mit dem Kloster verbunden. 1le lebten VO:  »3
der and des Klosters14. In beschränktem Umfang galt für 61e auch die
Norm der Regel „< saeculi actibus facere alienun”“” fe A); estand

konstitutionen des Franziskanerordens (Archiv für Literatur- un Kirchen-
geschichte des Mittelalters VI, [1892] Oliger LI De puer1s oblatis 1n
Ordine Minorum (Archivum Franziscanum Historicum 111 [1915] 398 SS)

13) Holstenius-Brockie E, Z}
14) 535; 535 e r ] UI La Familia ans les monasteres benedic-

tıns du yen age Bruxelles 1931;
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eine „fraternitas” mıit den Mönchen. Die Synode der bte und Mönche in
Aachen 817 beschloß ZWAaT, daß kein „plebeius SE  c clericus saecularis ad
habitandum“ 1 Kloster aufgenommen werden und keine Schule 1mM Kloster
sSein so.  e, außer für die oblati!5; allein diese Bestimmung ZiNg nicht 1n die
Praxis über, och 1n diesem Jahrhundert wohnten solche 1n Montecas-
S1INO, Gt Gallen und Fulda 1m Kloster, ohne Je Profeß abzulegen. In Gt (zal-
len verbrachte 1n eben dieser eit eın gewisser Willibold 1n den Gasträumen
sein anzes Leben; hatte Sein Vermögen dem Kloster vegeben, empfing
Von ihm Kleidung und Nahrung, ahm auch den Gebeten der Mönche
teil18. Solche Oblaten sind VO  - vielen Klöstern berichtet. Manche behielten
sich den Nießbrauch ihrer abe VOT.

uch VO:  - den Benediktinerverbänden 1ın Farfa und Cluny wissen WIT,
daß INa  en außer den eigentlichen Professen och 1Ne weitere Gruppe
hatte, doch heißen sie 1er einfach „famuli“. Man hatte £ür 61e einen e1ge-
Nne  - Friedhof. 5ie 1n der Landwirtschaft, bei den Gästen, Armen und
Kranken beschäftigt. ber ihre näheren Verhältnisse erfahren WITr freilich
nichts Die Consuetudines Cluniacenses VO:  3 Bernhard VO Marseille weisen
aber 1n 1Nne wichtige GStelle auf; G1€e sprechen 1er nämlich VO  »

„famuli regulares”. Das heißt doch wohl, daß 61€e mit dem Kloster 1n CNBEC-
ITer Verbindung standen, außer den alle Christen verpflichtenden religiösen
Übungen einıge andere, auch die des gemeinsamen Lebens auf sich gCN!
iInen hatten. Der Umstand, daß 111A411l für 6S1€e 1n Farfa einen eigenen Fried-
hof hatte, spricht dafür, daß 61€e al sich auf Lebenszeit aufgenommen Il.
Sie also, wWwI1e 190078  3 spater J „commensales“17, Für die Infirmerie
schaffte s1e Abt Petrus Venerabilis VO Cluny ab und ersetzte sS1e UrC|
„monachi aut CON vers1ı barbari“ a 24); durch STat wurden auch die
„familiares”, „gquorumdam monasteriorum pessimi1 destructores”“ beseitigt
und bestimmt, daß S1€e auch nicht „PTO mMmax1mo lucro”“ aufgenommen wWeTl-
den sollen18. Die pueri oblati irugen das klösterliche Gewand, £reilich mıit
einem kleinen Unterschied. In den Consuetudiens Cluniacenses 881
heißt 65 „Aon stamineum”, wıe die Mönche un: Novizen, „sed PTO stamı-
NneO camıisla linea datur“19. Wenn S1C]  h U: die Kleidung der pueri oblati VO
der der Mönche unterschied, wird INa annehmen dürfen, daß dies auch
bei den erwachsenen Oblaten der Fall WAar. Sicherlich fand auch bei diesen
1ne Einkleidungs- und Oblationsfeier sSta

Seit Beginn des Jahrhunderts unterschied 111a Oblaten, die ganz 1m

15) S 1 VII B, 588, 585 4 /
16) Deroux PI Les orignes de l’oblature benedictine, Liguge 1927, 81 33
173 Consuetudines Farfenses I1 CI 4 J 48, He ot  5E Ml Vetus dis-

plina monastica, Parisiis 1726; 88, 114 Consuetudines Cluniacenses VO
Bernhard VO:  - Marseille D 5—8, eb 139 Die Consuetudines Clunia-
CEeE1NSECS antıquiores on Ulrich VO  5 ell I17 6, 1 J QQ 25 erwähnen uch
famuli auf den Höfen, 1n den Gäste- und Krankenräumen, C y 739, 765,
768 s Berliere 66 f£

18) 1032 1038,
19) GIE, f w
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Kloster blieben, und solchen, die ach der Oblation 1n die Welt zurück-
kehrten?®®. Letztere 1n erster Linie die Vornehmen, die Fürsten. Wird
doch VO.  3 dem Deutschen Kaiser Heinrich IT berichtet, habe 1mM Kloster
Verdun Mönch werden wollen Uun! feierlich Profeß abgelegt*!. Allein wI1e
weiıit dieser Bericht auf Wahrheit beruht, ält sich nicht feststellen. Sicher
ist 1LUTI, daß die Klöster 1n reichstem aße seline Freigebigkeit erfuhren und
daß spater als Patron der Oblaten verehrt wurde. Klaustral-Oblaten sind

17 und Jahrhundert mehrfach bezeugt. Abt Franco VO:  } AFF-
lighem (1122—1135) schreibt 1n seinem Buche De Gratia Dei AIL, dafß
seiner eit 1n den ihm unterstellten Klöstern mehr als 230 Mönche, Nonnen
und fratres obedientiae lege  4I BEeEWESECH seien?®. Innozenz 838 erklärt für
das Benediktinerkloster Bourgueil 1n der iOzese Angers, das VOIIl wel
Cistercienseräbten und einem Kanonikus visıtiert worden WaT „Quod VeTÖOÖ

per monachos administrari 110  > potest, pPeTr condonatos idoneos administre-
tur” und daß die condonati An habitu et tonsura saecularibus discernan-
Hu79 Schließlich 61 hier noch auf einen Seligen verwlesen, auf den 1204
verstorbenen Oblaten Obitius, der den Benediktinerinnen VO:  . Giulio ın
Brescia diente; hatte seine Frau verlassen und dann den Nonnen e1n
recht gutes Beispiel gegeben“*?, Eine Oblation eines Mannes, VOo  3 einer AÄAb-
tissın entgegengenommen, wundert vielleicht etwas. Allein 1n damaliger
eit nahmen auch Oberinnen die Gelübde der 1n ihrem Hause tatıgen
Priester und Konversen entgegen; och 1m Jahrhundert ist dies bei den
Kamaldulenserinnen bezeugt*>, Es muß die en des Jahrhunderts
1n Deutschland das gemeiınsame Leben sehr hoch geschätzt worden se1in,
nicht bloß VO  - den Klerikern und Ordensleuten, sondern auch VO  - den
Laien Schreibt doch Bernold VO  - Konstanz 1n seinem Chronicon 7A83 Jahre
1091 Hs temporibus in . Teutonicorum COMMUNIS vıta in multis
locis floruit, 19(08)  - solum 1n clericis et monachis religiosissime commanentibus,

etiam 1n laicis et SUud ad eandem 30089088 vitam devotissime
offerentibus, quıi et habitu nNeC clerici NeC monachi viderentur, NeQUAQUAM
tamen e15 dispares 1n meritis fuisse creduntur. Nam SETVOS eorumdem PTO
Domino fecerunt?®.“

Gegen Ende des Jahrhunderts g1ing VO:  3 deutschen Mönchen 1ın Su-
biaco ine Reform dQusS, über die WIT eingehende Statuten haben, die auch

20) Deroux
21) MI Kalendarium Benedictinum IL, etten 1934, 449

Vgl ‚«V e I{l Kirchengeschichte Bayerns IL, St Ottilien 1950, 135
22) V J 806
23) Bull Taur. {III 199
24) Rituum 1900, ASS AXXIIL, 1900/01, 182
25) Generalkapitel der Cistercienser 1254 5/ n1ıV M., Statuta Capi-

tulorum Generalium Ordinis (isterciensis ab NNnNO 1116 ad ZNU: 1786,
Louvain 1933 IL, 399 Urban „Beata Clara“ VO 1263 Bull
Taur. IIL, SS MI Geschichte des Kirchenrechts, Wien 1953 ff
IL, 520 Berliere 7 'D -

26) 90 451
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die Oblaten 1mM Gegensatz den Laienbrüdern berücksichtigen. Während
diese feierliche Gelübde ablegten, ist dies bei den Oblaten nicht der Fall
Wegen des gemeinsamen Lebens mit den Mönchen tragen 61€e auch das
Ordenskleid und werden deshalb „oblati habituati“ genannt. Sie sind icht

den „T1gOr observantiae“ gebunden, aber 1mM allgemeinen mussen 61e
doch Armut, Keuschheit, St+abilität und „artıs Suae obedientia“ eobachten.
hre Fastenübungen werden ach der „discretio prioris” bestimmt, da 61e
„MINUus obligati qUuU amı conversi“” SIN  d Sie wohnen dem Offizium Sonn-
un Festtagen, denen G1e nicht arbeiten, Ihr Offizium besteht aus
einer geringeren Anzahl VO  3 Pater nOster. Im Gegensatz den ena  e
stehen die „oblati 1e(9)  3 habituati“, für die LLUT bestimmt ist, daß s1e viermal
1 Jahr beichten und entsprechend kommunizieren sollen; 1im übrigen
sollen s1e „secundum possibilitatem et discrecionem prioris” behandelt WEeTli-
den Schreiten WITr wel Jahrhunderte weiter, dann finden WIT 11 den
Statuten der inzwischen gegründeten Cassinesischen Kongregation ein1ge
Normen für die IN Kongregation. Die VOomn Gregor XI und Innozenz
1578 und 1680 approbierten Konstitutionen dieses Verbandes sehen 1n der
Erklärung der Regel auch ODlati: VOT, estimmen aber für diese
NUT, daß s1e, wWenNn 616e literati sind, die Officia Beatae Mariae Virginis und
Mortuorum SOWI1e die Bußpsalmen, wenn S1€e aber „idiotae”“ sind, das
Off£izium der Commissi oder täglich wenigstens den Rosenkranz beten col-
len Den Oblaten dieser Kongregation hatte schon Kalixt I1l (T 1458)) alle
den Mönchen verliehenen „gratiae spirituales“ gewährt??, Oblaten sind 1n
diesen Klöstern auch in NEeUeTeEeT eit bezeugt, freilich mıiıt verschiedenen
Unterschieden. Für das Nonnenkloster Parlanna 1n der iÖözese Mazara in
Sizilien genehmigte die Kongregation £ür die Bischöfe und Regularen
och September 1840 die Aufnahme einer Oblatin dergegestalt, daß
diese ach dem ate des Beichtvaters einfache Gelübde ablegen konnte:;: für
die Mitschwestern 1n Arpino Sora und Castelfidardo Loretto wurde
die Zulassung eiINer Oblatin ohne Gelübde bzw mit feierlichen Gelübden,
aber ohne Stimmrecht 1m Kapitel gestattet“S. Die Zulassung von Klaustral-
Oblaten bezeugen auch die Konstitutionen der VO  3 der Cassinesischen Kon-
gregation verfassungsrechtlich beeinflußten
VO:  3 1784 C: XAVHE 15° Als Arbeitsfeld sind ihnen die „servilia Conventus
ministeria” zugewılesen. Zu ihrer Aufnahme ist die Genehmigung des Präses
mit Zustimmung VOIL Zweidrittel seiner Ratgeber erforderlich. ach dem
einjährigen Noviziat legen s1e VOT wenigstens wel Zeugen eın „votum
simplex obedientiae” 1n die Hände des Oberen ab hre Oblation, gilt auf
Lebenszeit. Die Gewandung ist schwarz oder dunkelbraun.

27) BI Consuetudines monasticae IL, ontis Casini 1905, 215 Regula
Benedicti Wl daclarationibus et Constitutionibus Congregationis Mon-

tis Casini alias Justinae de padua, Parisiis 1604, 143 Bull Taur. AIX,
2329 Bullarium Casinense, ed n ı B Venetiis 1650, 343

28) Analecta VII, 2199, 2226, Z Z 2 S 2033
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Eine für I1SseTe Abhandlung wertvolle Benediktinerkongregation haben
WIT  : och nicht erührt. Es ist IserTe eutsche Bursfelder Kongrega-
*3D In deren Statuten VO  - etwa 1480 werden 1n Dist 1—) die
Konversen behandelt und 1 Anschluß diese 1n 6—7172 die Donaten.
Die Betitelung „Donaten“* ist ler vielleicht etwas auffallend; allein wenn
INnd  > edenkt, dafß diese Kongregation in manchen Punkten VO.:  - den Kar-
tausern beeinflußt ist, ist dies verständlich. Diese Statuten verfügen, daß
die Donaten „ habitum NeCc on  TU rıgorem acceptare
consentiant“. Sie hatten iıne einjährige Prüfungszeit durchzumachen, aber
Abt und Konvent konnten diese eit „PTO qualitate personae” verkürzen
oder verlängern. Die Zulassung ZUuUr Profeß stand dem Abt und den Mön-
chen Die Prote(ßfeier fand während der Konventmegsse Die Dona-
ten versprachen dem Abt und Generalkapitel Gehorsam, Ireue dem Klo-
ster, dessen „cCorrectio“ s1e sich „totaliter” unterwartfen. Die Profeßurkunde
unterzeichneten s1e und legten c1e auf den Altar Die vegnung des Gewandes
und der Friedenskuß durch die Mitbrüder unterblieb. Das „votum Pau-
pertatis et castitatis” wurde „propter mal1us periculum“ nicht abgenommen,
aber s1e mußlten doch auf das Eigentum verzichten. Eine etwaige Entlassung
gen Vergehen WarTr möglich Ihr Off£fizium estand wIıe bei den Brüdern
aus einer Reihe Pater noster, deren Anzahl etwas geringer Wa  3 Der Fleisch-
genuf WäarTr ihnen reimal 1n der Woche gestattet. 1le Tage csollten s1e
das hl Sakrament der Buße und achtmal 1mM Jahr die hl Kommunion CEMP-
fangen??, Daß solche Donaten 1n den Bursfelder Klöstern gab, zeigen
die Totenroteln der Abtei Admont dus den Jahren 2—1 1n denen
auch die Verstorbenen anderer Klöster verzeichnet sind3®. Dieselben Ein-
richtungen galten 1n den Frauenklöstern?®!. Die VO.  - der Bursfelder Kongre-
gatıon auf Veranlassung des Bischofs Leopold VO.  . Osterreich abgesplitterte
Straßburger Benediktinerkongregation, deren Statuten 1624
VO Bischof bestätigt wurden, ieß nach dem Vorbild der cassinesischen
Kongregation keine Konversen mehr Z sondern L1LUTr noch Donaten, die
wieder leichter entlassen werden konnten??2. Weiterhin haben Abschnitte
„De onatis” die Consuetudines Mellicenses {I11 A und die Konsti-
utlionen VOo  - S t Matthias 1ın Irier VO  . 1435 LL die VO.  - dem ehe-
maligen Kartäuser, Abt Johannes Rode, bearbeitet sind 33 uch die Statu-
ten des 1437 reformierten Benediktinerinnenklosters Marienberg bei Bop-
29) Ceremoniale Benedictinum, Parisiis 1610, 383

30) Wichner ]I Ein Admonter Totenrotel des 15. Jahrhunderts, diese eit-
schrift Vl I 1884, ff un  xr - L Admonter Totenroteln, Münster i. W.
1935, 66, 7 J 9 J 106, 119, 184 208, BDA

31) { Die Reformation der Westfälischen Benediktinerklöster
1m Jahrhundert durch die Bursfelder Kongregation (Diese Zeitschrift AAXI,
1900, f

32) olk PI Die Statuten der Straßburger Benediktinerkongregation VO

Jahre 1624 (Archiv für Elsäßische Kirchengeschichte VIIIL, 1933, 334)
33) SE Johann ode VO:  3 5t. Mathias bei Irier, üunster L9283;
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pard haben eın Kapitel © 38) über die Oblaten, 1 dem aber Ur heißt,
daß der Empfang der Kommunion der Diskretion des Beichtvaters über-
lassen ce194. Oblaten oder Donaten wurden nach den Konstitutionen der
Salzburger Kongregation VO  . 1641 (Erklärung C:28) auch 1n
dieser Kongregation zugelassen. Die einzelnen Normen der Diskre-
Hon des Abtes überlassen.

Wir haben schon wiederholt die > erwähnt; dieser Orden
übernahm viel Benediktinisches, auch das Oblateninstitut, dessen Gilieder
bei ihnen freilich Donaten oder Redditi heißen. Die Statuten des Priors
Basilius &} eNnNnen 6s1e aber auch „Commissi”. Die Annales des Ordens
bezeugen vA Jahre L20 „donatae mulieres“ und behaupten, handle
sich l1er ine VO  . den Benediktinern übernommene Sitte ach einem
einjährigen Noviziat, das nicht streng War wı1e das für die Mönche, legten
s1ie Profeß@ ab, bei der s1e eın votum continentiae, stabilitas loci, obedientia,
und paupertas sSine proprIio versprachen®®; bei dieser Feier empfingen S1e
ach einem Generalkapitelsbeschluß VOIIL 1292 den Leib des Herrn. Da aus
der unvorsichtigen und indiskreten Aufnahme VO.  . Donaten und Präbenda-
lern chaden und Ärgernis entstand, verordneten die Statuten des Priors
Wilhelm aynaldus, die 508 Statuta NODA VO  - 1368, daß 661e 1LUTX mit Er-
laubnis des Generalkapitels oder des Priors der Grande Chartreuse und
NUur bei dringender Not aufgenommen werden sollen En 88| 3 Die Ab-
legung eines Gelübdes wurde nunmehr aufgehoben. Diese S+atuten be-
StiimmMteN ferner, daß die Donaten bei etwaigen Vergehen ausgestoßen WEeTlI-
den dürften und keine Entschädigung für geleistete Dienste gegeben werden
müßte Niemand durfte aber aufgenommen werden, ohne daß auf se1ın
Eigentum verzichtete. Die Weltkleidung anderten die Donaten sich nicht,
aber War vorgeschrieben, daß ihr Obergewand einfarbig ce1i und lange,
dafß die Knie bedeckte. Taten 61€e außerhalb des Klosters Dienste,
trugen s1e die Kapuze der Brüder Die Mahlzeiten bekamen c1e 1 Refek-
torıum der Brüder, jedoch etzter GStelle (1276) Beschäftigt die
Donaten me1ist 1n der Landwirtschaft des Klosters. Den Präbendariern eN-
über 61€e bevorzugt. Diese urften War auch auf dem Friedhof des
Klosters 1n ihrer Laienkleidung beigesetzt werden (1268), aber Klemens
widerrief diese Verfügung. Eine gewIlsse Bevorzugung unter den Donaten

die Kleriker unter ihnen; s1e hatten e1in „beneficium spirituale
sicut monachi”, aber das Evangelium urften 61€e nicht lesen. Mit besonderer
Erlaubnis des Priors konnten S1e Kapitel teilnehmen und 1mM Refektorium
der Mönche Die Kleidung derselben WarT wI1e die der Novizen (cappa
grisea mit Kapuze Zum Priester- und Mönchtum urften 61e nach
einem Beschluß@ VO  3 1374 LLUT mıiıt Erlaubnis des Generalkapitels aufsteigen;
gleich 1m folgenden Jahr erhielt der Prior VO  3 Florenz die Erlaubnis, einen
clericus redditus ZU: Priester weihen lassen. Von Boniftfatius bekam

34) Revue benedictine LVI (1934) 454 Hu Die Salzburger Benedik-
tinerkongregation 1—1808, Münster 1918, 118

35) Bull Taur. IIL, 463
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der Orden 1391 [0}24 das Privileg, daß die Mönche un Kleriker-Donaten
schon 1mM Lebensjahre ZU Priester geweiht werden konnten®®.

Die (: stercjiens S: die ja 1LUFr reformierte Benediktiner sind, hatten
natürlich auch hre Oblaten. Sie begegnen u11ls bereits in den Statuten des
Ordens VO  - 1134 75 heißt, daß INnan auf dem Klosterfriedhof
auch die „familiares nostrı CUu: uxoribus Suis“”“ beisetzen SO 1190 I1l.
entschied Man, INa  > dürfe, wWenln 61€e sterben, al1as loco illorum substi-
tuere  8 Bei den Familiaren unterschied INa  > solche 1im CNSCIEN und weiıiteren
Sinne. Jene wohnten innerhalb des Klosters, diese dagegen auswarts und
wurden einfach der Gebetsgemeinschaft versichert:; ihnen gehörten
die Domherren von Irier, die Augustinerchorherren VO  3 St Viktor in Paris.Von
jenen verlangte das Generalkapitel 1233 1 J daß 6S1e dem Eigentum ent-
sagten, das Gelübde der Keuschheit ablegten, Gehorsam versprachen und
bereit 1, zeitlebens den Habit und die Familiarentonsur tragen.
olchen, die damals lebten un: diese Verpflichtungen och nicht erfüllten,
sollte deren Übernahme nahegelegt werden. 1292 wurde die Aufnahme
etwas erschwert, 61€e wWarTr VO:  »3 da die Genehmigung des Vaterabtes
gebunden. Innozenz I1T erlaubte schon 1198 die Beerdigung auf dem
Ordensfriedhof. uch spater och begegnen unls Oblaten auf den General-
kapiteln. 1453 wurde erklärt, daß den Oblaten, die continenter en
un! nicht verheiratet sind, die Sakramente gespendet werden dürfen und
daß diese sich der Privilegien un der Freiheiten des Ordens erfreuen und
1651 gestattete INn  - den Oblaten 1n Deutschland das Iragen VO:  »J

Weltkleidern, aber 61e mußten eın  — „sSignum SU4de oblationis” haben?87. Aus
nNEeUEeTeTr eit waren noch erwähnen die Statuten der Oberdeutschen
Cistercienserkongregation VO: 1733 e VI In der Italienischen Kon-
gregation VO: hl Bernhard führte 1Nan 1640 das Institut der Commissi
eın und ‚WäarTlT als Vorstufe der Laienbrüder. Wer Bruder werden wollte,
mußfßte zunächst Jahre Commissus sein, Tr dann konnte in das Noviziat
der Brüder aufgenommen werden. Urban II approbierte diese Institution.
Allein die Verordnung wirkte sich nicht gunstig dUS, weil die definitive
Aufnahme weit hinausgeschoben wurde. Deshalb verkürzte Alexander
VII 1659 die Periode VO:  »3 auf Jahre®8, Eine der bekanntesten Oblatinnen
des Cistercienserordens WaäarTr die hl Hedwig In der Frauen-Abtei Trebnitz,

Breslau. Sie trug das Ordenskleid, hatte aber keine Gelübde abgelegt3.
uch 1n anderen Zweigorden der Benediktiner lassen sich Oblaten fest-

stellen. Die ul © hatten Afämulre die angewlesen ;
„ab assıgnato sibi vivendi ordine“ nicht abzuweichen. Sie versprachen (SP

36) Statuta Ordinis Cartusiensis, Basileae 1510 Annales Ordinis Cartusiensis
ab arın 4—14 ed le Couteulx, Neuville SOUS Montreuil 1885 IL,
D08; I1L, 460, 27%, 274, 232 408, 411, 448; VI 145, 160, 438

37) Canivez II 1  P 119, 159, 334, 391; IL, 114° II 260; 693; VIIL, 408
V, 337

38) Bull Taur XVI, 518 Q  x rli 7 7 8 n 9l
39) Ac  ta Sanctorum, Octobris VII, Parisiis Romae 1869, W ISI k
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horsam und Beharrlichkeit für alle Tage ihres Lebens und raumten aus-
drücklich den Mitbrüdern Strafgewalt e1n, falls 61€e VO: rechten Wege ab-
weichen würden. Dieses Versprechen wurde schriftlich abgegeben, unter-
zeichnet und die Urkunde auf den Altar gelegt. Sie mußten treimal in der
Woche, 1n der Fastenzeit viermal fasten. Fleisch urften c1€e nicht genießen.
ach den Statuten dieses Ordens VO  - 1569/70, Declaratio H} der
egel, War ihrer Aufnahme und Entlassung nicht die Zustimmung des
Kapitels erforderlich, genugte die der Senioren. Sie erfreuten sich aber
aller Gnaden und Privilegien der Kleriker. Die Eremiten dieses Ordens
schafften spater gen geWlsser Schwierigkeiten mi1t den Laienbrüdern
diese gSanz ab un! ersetzten 661e durch Oblaten, Waäas Alexander VB 1656
guthieß. uch 1in der Kongregation VO Kronenberge hatte Ina  3 Oblaten,
die 1n der Hauptsache die außerhalb des Klosters notwendigen Besorgungen
machen mußten. opäter wWar 1i1ne Oblatenzeit VOT der Zulassung /AUE Novi-
7zlat der Laienbrüder üblich. Unter den Oblaten dieses Ordens ragt die 1269
verstorbene selige Gerardesca hervor; 61e befand sich 1m Kloster Savin
1n Pisa, ihr Mann Mönch WAar. S5ie trug den Ordenshabit4®.

Bei den TrT1N besorgten ach den altesten aus dem Anfang
des Jahrhunderts stammenden Statuten, wWenl dem Prior und den
Brüdern gefiel, die Küche eın Laienbruder oder e1n „oblatus Ordinis“
(S- 16) Ferner War Aufgabe des Cellerars dafür SOTBECN, dafß die Brüder
oder Oblaten Gründonnerstag wWarTrmes Wasser un Linnen zr

waschung der Mönche und Armen vorbereiteten (ebd 14) och 1ne
dritte, sehr wertvolle Gtelle findet sich in diesen Statuten, bei der Von bla-
ten die Rede ist Bei der Wahl der Definitoren auf dem Generalkapitel
konnte vorkommen, daß die Stimmen auseinandergingen und der iıne
oder andere nicht die Mehrheit erhielt. In einem solchen Falle konnte ent-
weder eın Novize oder eın Professe, der eın Stimmrecht 1m Kapitel hatte,
oder eın Oblate des Ordens gewählt werden, und Jener, dem dieser bei-
trat, sollte gewählt se1in (d CZ In den offensichtlich etwas spater
entstandenen Statuten sind alle tellen stehen geblieben (d 1D Er

2), e1in Zeichen, daß diese Einrichtungen doch einen gewissen Be-
stand hatten. uch in den Oktober 1690 VO:  3 Alexander I1 appPTO-
bierten Konstitutionen sind zweimal (d. 45 II (: Oblaten erwähnt,
doch erfahren WITF nichts Näheres ber deren Stellung neben den Kon-
versen#1,

Von den S  S e  f stehen leider LLUT die Kongstitutionen Vomn 1626
ZUT Verfügung??, Diese kennen männliche und weibliche Oblaten, die sich

40) Petri Damiani: Opusculum de Suae Congregationis institutis
GVL 23472 Holstenius-Brockie II 268 Bull Taur. AVI, Z

108 erliere 69,80 Analecta VIIL, DE Acta 5Sanctorum, Matu
VII, Antverpiae 1688, 164

41) &> PI Die altesten atuten der GSilvestriner (Römische
Quartalschrift 1939/42, 101 {£;) I Le p10 antiche ostıtu-
Z10N1 silvestrine (Benedittina XI 1956, 246 ff.) a €&

433, 439
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und ihr Vermögen Sanz dem Kloster schenken, aber S1e mussen, auch wenn

s1e verheiratet sind, Gehorsam, Armut und Keuschheit versprechen; s1e
erfreuen sich derselben Privilegien wI1e die Mönche, aber NUT, wenn c1e
„habitum solitum C signo” tragen. In ihrem Hause dürfen 61e Fleisch
J die männlichen Oblaten auch 1 Kloster, aber ILULr mıit spezieller FEr-
laubnis des Abtes (tr 15)

Die äaltesten Statuten der VO  3 1445 erwähnen
War keine Oblaten, aber jene VO  3 1564 tun dies unter den A 1n Kapiteln.
och mussen 61€e damals schon länger 1mM Verband gsgeWeSsSECN sein, denn
heißt hier, daß S1€e ihre Tuniken „teXtura Ser1ca aut quibusvis aliis OTNa-
mentis insuetis” „schmücken“”, während diese doch „simplices OTU:
conditioni et statu1 competentes” sSe1in sollen uch sollen 61e JAn posterum“
„de INOTeEe publicam oblationem faciant“. Diese Verordnungen cetzen gewisse
Mißstände OTdUsS, die INd:  . sub poen1s peTr Abbatem loci illis irrogandis“
beseitigen wollte Auch muß Unehrerbietigkeit gegenüber den Oberen VOI-

gekommen sSe1in; wird doch verordnet, daß die Oblaten „sub [9)  n jejunandi
in pane et aquad semel PTO quolibet errato“ ihre Vorgesetzten überall VeTl-
ehren und VOT ihnen unbedeckten Hauptes niederknien. Die Ungehorsamen
und Unverbesserlichen sollen auch nach dreimaliger Mahnung VO: General-
abt und den Visitatoren mıiıt zweidrittel Mehrkheit entlassen werden können.
Von ihrer näheren Lage erfahren WIT NUrT, daß G1€e „Praelatorum famuli”
sein konnten®3.

Bei den ebenfalls den weißen Habit tragenden Mitbrüdern VO.  . Monte-
vergine WAarTr offensichtlich der Sprachgebrauch eın anderer. Die Bulle
Pauls VO Mai 1611 spricht VO.  - „professi”, ODplatır. und aml
aber s1e gebraucht auch die Wendung „CONVEISUS SsSCeCu oblatus“; diese legen
Profeß ab, und War früher einfache, spater feierliche Gelübde44

Bei den Augustinern
Als die Augustinerchorherren 1mM Mittelalter größeren Verbänden sich

vereinigten, War das Oblateninstitut bei den Benediktinern schon ziemlich
verbreitet. Man darf sich eshalb icht wundern, wenn auch 1ın anderen
Orden Eingang fand, VOT allem bei den Augustinerchorherren, die ja VerTlr-

fassungsrechtlich verschiedene benediktinische Elemente aufweisen.
Die Statuten der Kongregation VO  > Marbach 1 sa und verschie-

dener Kanonien, Böhmens, ÖOÖsterreichs und Bayerns aus dem
und Jahrhundert kennen WAar keine 1n den Kanonien lebenden Oblaten,
ohl aber wurde die fraternitas Weltleute verliehen. Im Kapitel gab
INa  - ihnen Anteil „de omnibus bonis, quae ullo modo fiant, vel 1n oratiıoni-
bus vel eleemosynis NO:  »3 solum apud NO0S, csed etiam 1n cunctis locis, qUaeE
nostrı 1UT1S s5e videntur“. Bei ihrem Tode wurden für s1e esondere Kol-

42) Holstenius-Brockie I 504

43) 88—91, 9 J Holstenius-Brockie AL
44) Bull Taur. XL, 667 Analecta VIII, 2210
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lekten verrichtet. Für die Aufnahme wWar eın besonderer Ritus üblich4>
och lehrt die Erfahrung, daß 1Nne Reihe VOon Gemeinschaften gab,
die einfach die für die Weltoblaten geltenden Statuten für das religiöse
Leben der Klaustral-Oblaten Grunde legten und dazu och alle Verpflich-
tungen auferlegten, die eben das gemeinschaftliche en mıit sich brachte,
ohne daß INd:  . arüber esondere Normen aufsetzte. 10 spricht ine gewisse
Vermutung dafür, daß 111a auch 1n den genannten Kanonien Hausoblaten
oder Donaten kannte.

Bei den ramonstratensern haben WIT schon im 13. Jahrhundert
Donaten. In den Statuten VO.  . 1630 ist ihnen ININeEeN mıit den Konversen

CT gewidmet. Irotz ihrer SpONS10 können 61e VO Prälaten mit
einıgen Senioren oder Maiores de domo und Genehmigung des Abtes VOom
Premontre oder sSe1ines Vikars oder des Visitators entlassen werden. hre
Kleidung ist VO  3 den Weltkleidern nicht unterschieden, aber „grisel coloris”.
ber die „traditio“ oder „donatio” soll e1in publicum instrumentum anNngeE-
fertigt werden. uch die Prämonstratenserinnen hatten Donatinnen, aber
diese lebten nicht innerhalb der Klausur, sondern außerhalb derselben und
übten hier die notwendigen Dienste für die Gäste uUuSW. aus Mit den ano-
nissen urften s1e LLUT 1m Sprechzimmer verkehren. Sie trugen einen TaucNn
Habit mit Schleier und standen unter dem Propst oder Prior. Die Gebets-
verpflichtungen hatten 661e wIı1e die Laienschwestern. Etwaige Verfehlungen
bestrafte der Propst „PeT SUam magistram“” *6,

Solche Oblaten oder Donaten weisen auch die auf das Jahrhundert
zurückreichenden Statuten der Lateranensischen Chorherren auf
ach einer zweijährigen Prüfungszeit versprachen sie, wenn auch nicht
feierlich, Keuschheit, Gehorsam und gemeinsames Leben für die Dauer ihres
Aufenthalts 1m Orden:;: die Aufnahme wurde ihnen nachher schriftlich ZUSC-
sichert. Zur Aufnahme mußte der Prälat die Zustimmung des Konventes ein-
holen Entstand jedoch aus ihrem Wandel eın Ärgernis, konnten s1ie mit
Zustimmung des Kapitels und des Generalabtes entlassen werden. Die
Bulle artin’s VO:  3 1421 über die Einigung der 1n Italien efindlichen
Kanonien erwähnt 1n neben den Kanonikern auch „CONVers]1, oblati
S1ve commissi” , die 1er auch unter die Auktorität des Generalkapitels g..
cstellt wurden*?,

Eingehend beschäftigen sich auch die Statuten der bei uns 1n Deutsch-
and weıt verbreiteten Windesheimer Kongregation mıit den
Donaten. Sie wünschen ZWAaT, daß 1n den einzelnen Kanonien LLUT etiwa
oder selen, LLUTI mi1t Erlaubnis des Generalkapitels dürfen mehr sSeIN.
Ist eın Donate alt oder kränklich, darf nicht entlassen, ohl aber für

45) + EI eius disciplina Canonicorum Regularium et Saecularium, Vene-
t11s 1747, 438 658

46) Holstenius-Brockie 271 s, 276
47) Amort 529 Bull Taur 6 700 Regula 5. Augustini et Constitutiones

Canonicorum regularium Ss Salvatoris Lateranensium, Leodii 1902, P.I
D R Avg
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ih: ein weiterer aufgenommen werden. Der Donate verspricht Gehorsam
und Ireue dem Generalkapitel, dem Prior des eigenen Hauses un seinen
Nachfolgern, untersteht aber auch dem Prior VO:  m Windesheim und dem
Visitator. Er verzichtet in die and des Priors und des Konventes auf all
sSeiINn Vermögen, die ahrnis und die Liegenschaften, und auf jedes Recht
auf dieselben. Er darf auch nichts VO  . dem zurückfordern, Was ”
devotione”“” der anonie geschenkt hat Die Donaten, „gquamVIs habitum
9(0)8l mutent“”, tragen eın einheitliches Kleid VO  >; TaucTI Farbe mit schwarzer
Kapuze. Sie beschäftigen sich 1n der Regel mit Handarbeit und sind 1m
außeren Dienst tatıg, aber Kleriker können uch anderswo eingesetzt WeTli-

den An Sonn-und Festtagen wohnen G1€e der Konventmesse und der Vesper
Ein eigentliches 1C1UM divinum haben sS1e nicht, ihre Gebetsverpflich-

tungen richten sich nach dem ate des Priors. Das Schuldkapitel haben s1e
mit den Brüdern gemeınsam. uch bezüglich des Fleischessens dürfen 61€e
sich die Gewohnheiten der Konversen halten. Die Donaten, die Tatres
laici und die weiblichen Familiaren können unter sich 1i1ne „£raternitas“ be-
wahren. Außer diesen Donaten gab 1n uNnseTem Verbande noch Laien, die
ebenfalls sich und ihre abe Gott weihten, die aber bei größeren Vorkomm-
nissen entlassen werden konnten, dann ber das eC| hatten, ihr Ver-
moögen zurückzuverlangen. Diese Laien wurden aber 1639 mıiıt den Donaten
verschmolzen. Von da nahm 108078  - auch „Donati chorales”“ auf, ber
höchstens wel und ELUT: mit Genehmigung des Generalkapitels oder des
Generalpriors. Etwas auffallend ist, daß I1ld.  » 1n den Frauenklöstern dieser
Kongregation außer den Chor- UunNn: Laienschwestern keine Donatinnen
kannte, ohl deshalb, weil deren Aufnahme mıiıt der strengeren Klausur un-
vereinbar WAäT. Die Kleriker, Laienbrüder und männlichen Donaten eiINes
Frauenklosters versprachen LUr dem Rektor, nicht aber der rTiorin Ob5-
dienz48.

Bei den niederländischen werden Donaten neben den
Konversen zuerst auf dem Generalkapitel 1424 erwähnt. Allein solche fin-
den sich schon ce1it der Reform des Ordens 1210 Auf Geheiß Eugen’s
wurden die Statuten für S1€e Maärz 1433 VO Lütticher Bischof Jo-
hannes VO  . Heinsberg bestätigt. Ein esonderes Kapitel De Donatis welsen
aber TST die Ordenskonstitutionen VO  - 1660 (d I1 11) auf. hre Ein-
richtung übernahm 198028  . VO.:  . den Kartäusern, die auch SONst auf die innere
Gestaltung der Kreuzherren einen starken Einfluß@ ausübten. Auch die Win-
esheimer Donaten dienten sicher 1n verschiedenen Punkten als Vorbild, die
Profeßformel autete fast ganz wıe bei den Windesheimer Donaten. Der
genannte Lütticher Bischof betrachtete die Versprechen als „substantialia
religionis”. Wenn die Donaten konnten, wohnten 61e den kanonischen

48) Statuten VO  ”3 1553 B: . C 50y Amort 606 1639 P.I  A G Hof-
E Die Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren-

Kongregation (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kano-
nistische Abteilung XXX, 1941, 16353—270 Archief VOOTI Nederlandsche erk-
geschiedenis V, 1895, 265)
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Horen 1le Tage War für s1€e die hl Beicht vorgesehen, die Kom-
IMUN10T: dagegen LLUT Smal 1im Jahr „auUt etiam pluries, 61 devotio eOTumm

exegerit, et directioni Prioris visum fuerit expedire“. [J)as Fasten- un: Ab-
stinenzgebot wWar mit Rücksicht auf ihre Arbeiten entsprechend gemildert.
Die Mahlzeiten erhielten 61e getrenn VO  - den Brüdern, aber „provideantur
ut decet“. Frauen wurden nicht aufgenommen*?,

Donaten lassen sich och 1n einer anzen Reihe VO  3 Fällen bei Augustiner-
chorherren nachweisen. Wir erwähnen noch die Kanoniker VO:  3 Alga bei
Venedig®®, des Allerheiligenstifts 1n > die denen
Urban VII 1624 vorschrieb, die Konversen müßlten vorher Jahre hin-
durch „ın donatorum“ sein und eın nützliches Handwerk ausüben.
Als Offizium sollte ihnen der Obere das Off£icium Beatae Mariae Virginis
gewähren können. Wenn S1e den Klerikerstand „attentare praesumpserint,
Severissime punilantur, et vilissimis quibusque officiis SCEINDEI mancıpen-
tur“>2. Schließlich el och der T1 (D genannt, für den die
ihm 1691 VO  3 Innozenz XII gegebenen Konstitutionen in „tertiarıl
F:  - claustraliter“ und „claustraliter viventes” vorsahen. Für die letzteren
schrieben S1e VOT, da{s 61€e ‚1uxta SUU propositum aut simplicem votorum
professionem“ leben und sich er Gnaden, Ablässe un Sündennachlaß
WI1e die Professen ‚absque ullo penitus discrimine“ erfreuen. Zu ihrer
Aufnahme ist jeweils die Erlaubnis des höheren Oberen erforderlich. Nach
den Ordenskonstitutionen VO:  3 1895 942 mussen diese Jlertia-
re  3 „religiosorum moribus, officiis et vitae Sese OMNINO conforment“. Sie
legen eın einfaches Versprechen des Gehorsams, der Keuschheit und der
Armut, ab, natürlich TSt ach entsprechender Prüfung. Wenn s1ie spater
darum bitten, können 61e ZUT: feierlichen Proteß der Laienbrüder zugelassen
werden. uch die Frauenklöster des Augustinerordens ließen Oblatinnen
oder Donatinnen zu>»

Im Anschluß die Augustinerchorherren seien hier auch verschiedene
Krankenhausgemeinschaften berücksichtigt, die WAar nicht immer,
aber doch mehrfach ach der Augustinerregel leben Wir können ler PE1-

wähnen die Hospitalbrüder der Leproserien VO:  - Brives Le Puy (Statuten
VO:  . und Lazare 1n Paris (Statuten VO:  » Beide Gemeinschaften
kannten neben den Brüdern auch Donaten. Die Statuten der ersteren weisen
1ler 1ne gewilsse Neuerung b insofern, als zwischen den Brüdern und

49) Constitutionum Sacri Ordinis Sanctae Crucis Hexapla, ed de
Zoeterwoude 1951; 465 ff e Annales Canonicorum

regularium Augustini Ordinis Sanctae Crucis, Silvae Ducis 1858, II 237 fl
2406, 252 fl 281 f m e  e 5 P Die Verfassung der Holländischen
Kreuzherren (Festschrift Ulrich Stutz ZU 70. Geburtstag, Stuttgart 1938,
189 ff.)

50) Bull Taur.
51) Neumann AI eznama tatuta moravska stol, Brne 1919,
52) Bull Taur. XIV, 402

53) Holstenius-Brockie IIL, 486
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Donaten eın Unterschied bestand. Der Obere schwört seinen Amtseid VOT
den kranken Brüdern und den Donaten des Hauses, diese versprechen dem
Oberen Gehorsam wIıe die Brüder; beide Gruppen geloben auch Keuschheit
und Armut ohne Eigentum; die Rechnungslegung muß der Obere VOT den
Brüdern und Donaten vornehmen. Daraus ist ohl ersichtlich, daß diese
auch Stimmrecht ım Kapitel hatten®4. Für 1ne spatere eit bezeugen die Z41-
lassung von Oblaten außer den Brüdern und Schwestern 1in Krankenhäusern
die Statuten des Ordens VOIIN Geist 1n Sassia Rom Adus dem
Jahre 1564; reilich geht dUuS$s den und hervor, daß INa  3 61e 1ler Ob-
laten nannte und LLUT mit dem 1mM Generalkapitel abgegebenen ate der
er aufnehmen durfte>t

Bei den Ritterorden
Eine weiıtere Ordensgruppe bilden die Ritterorden. Von diesen wollen WI11

jedoch UTr die großen und bekanntesten berücksichtigen, weil bei diesen
das Recht relativ me1isten ausgebaut ist Die Regel der Templer klagt
iın AT daß famuli und armiger]1 ohne Befragung des Generalkapitels weiße
Kleidung trugen, WOTauUuUs für den Orden unerträglicher Schaden entstanden
sel; in den überseeischen Gegenden selen Pseudofratres aufgetreten; des-
halb wird verlangt, daß@ die genannten schwarze Kleidung tragen. Aus dieser
Verordnung ist schon ersichtlich, daß 61e doch ZU) Orden 1n näherer Be-
ziehung standen. Im auftfe der eit entwickelten sich adus ihnen die dienen-
den Brüder. Der Orden hatte ach auch ratres conjugati, die ihr Ver-
moögen nach dem Tode dem en schenkten, eın ehrbares Leben führten
und den Orden förderten, aber 1ne weiße Kleidung durften 61e nicht
tragen®. Da aber diese nicht mit den Brüdern 1mM gleichen Hause wohnten,
werden WIT S1e nicht den Klaustral-, sondern eher den Weltoblaten zurech-
116  3 mussen. Da{fs der en keine Klaustral-Oblaten kannte, dürfte damit
zusammenhängen, daß schon 1312 VO: Klemens aufgehoben wurde.

In der Johanniterregel steht 1n und die Weisung, daß keine Frau
einem der Brüder den Kopf oder die Füße waschen und keiner der Brüder
„servientes cibi commissos” schlagen dürfe Nach einem Aufnahmeritus für
die Confratres mußten diese „positıs manibus upDßD librum  M (Missale) VeTlr-

sprechen, daß 661e „PIO posse“* das Hospital un die Brüder lieben,
alles verteidigen und deren Vermögen schützen würden. Diese Confrater-
nıtas wurde ohl 1n die Matrikel eingetragen, bezog sich aber nicht auf 1ne
solche 1mM selben Kloster ber schon auf dem Generalkapitel 1262 be-

54) (D le D  D Status d’hotels-Dieu et de leproseries receuil de textes
de XII XIV siecle, Paris 1901 207 I 243 ff} AA LIS51

55) De e f K Histoire des Chevaliers hospitalieres de Jean de Jeru-
salem VI, Paris 17061 ff., 163 d i San Giorgio Storia della
Costituzione de Sorrano Militare Ordine di Malta, Roma PE 206, Z10- 219
Codice del militare ordine Gerusalemitano, Malta 1782; 2 J 60, 6 J 6 /
7 J Benedikt XIV „Inter illustria“ 2 ET 2[ Magnum Bullarium
Romanum XIX Luxemburgi 1758,
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gegnet der Ausdruck „nobiles donati domus” und unter der Regierung des
Hochmeisters Johannes de Villiars (1288—1293) treffen WIT  a Donaten, die
keine Gelübde, sondern LLUT eın Treueversprechen ablegen. Damals,
klagt das Statut, selen die rioren 1n der Aufnahme VO. Donaten allzu
leichtfertig geWESCNH, eshalb se1 beschlossen worden, daß deren Auf-
nahme jeweils die spezielle Erlaubnis des Hochmeisters erforderlich sel, aAauUS5-

4 fr Opanien, InNna  . AD de Bekämpfung der SCSarazenen Leute
brauchte; auch der Obere der überseeischen Gebiete konnte diese Erlaubnis
erteilen. Dieses Statut wurde 1335 erneuert Ein recht wichtiges Ge-
setz erließ dann Hochmeister CGiovanni de Lastic (1437—1454); dieses VelI-

pflichtete die Donaten ZAUT Obedienz und erklärte, da{fß 61€e unter der Juris-
diktion des Ordens stehen würden. Gregor ALIL, Klemens VIIL, Paul und
Benedikt XIV dehnten 1591, 1592, 1605 und 1753 die Privilegien und
Exemtion auf die Donaten aus®>®.

Der hatte ach seiner Regel und „familiares”
un:! das Recht „recipiendi in carıtate vel solido“. Jene Weltleute,
teils ledig, teils verheiratet; 661e mußten den Orden finanziell ördern und
trugen „vestes religiose coloris 9{8}  - integra cruce“”. Die „militares De1I-
sonae“ verbanden sich »” Carıtate CUu TM1S  4i mıit den Brüdern. In e
der Regel begegnen auch ‚Consorores”* (Deutsch „Halbschwestern“ genannt),
die 1in den Spitälern manche Dienste den Kranken versahen und das ieh
besorgten. Solche urften aber L1LUTr mit Erlaubnis des andkomturs aufge-
OINMMEeN werden; die Aufnahme geschah aber nicht Sad plenum huius
ordinis CONsorcium”. Sie mußflten außerhalb der Wohnung der Brüder ihr
besonderes Heim haben57. In allen Fällen handelte sich also Leute,
die dem Orden bloß affililiert

Bei den Mendikanten
Von den 1er berücksichtigenden Orden haben mehrere neben dem

Zweiten Orden für Klosterfrauen noch einen Dritten für Weltleute, die 1n
ihren Familien leben und mehr ader weniger die Grundsätze des betreffen-
den Ordens befolgen. Da liegt nahe, anzunehmen, daß sich auch manche
Laien fanden, die Ersten Orden Dienste tun wollten, ohne £freilich die
streng bindenden Ordensgelübde abzulegen.

Wenn das Generalkapitel der ominikaner Paris 1239 beschloß,
daß den „servientes saeculares“ eın Fleisch vorgesetzt werden dürfe,
galt diese Norm sicherlich auch für die etwa 1n den Klöstern ebenden
Brüder und Schwestern des hl Dominikus VO:  »3 der Buße, die ja schon VO:  ”3
Gregor 1235 Ablässe erhalten hatten. Das Generalkapitel 1592 1n Vene-
dig setz das Leben von Tertiaren 1n den Klöstern des Ersten Ordens BC-
radezu VOTAQaUS, indem bestimmt, für die Verrichtung der „manualia XeTI-

55) Holstenius-Brockie II
57) Tum M/ Der Deutsche Orden 1m Werden, Wachsen und Wirken bis

1400 Panorama 1955., 385 ff Perlbach MI Die Statuten des deutschen
Ordens nach den altesten Handschriften, Halle 1890,
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citia” SO INa eher Laienbrüder oder Tertiaren Z Habit zulassen, damit
„saecularium, quoad fieri poterit, commercla plurium malorum radices tol-
lantur“”. Scharf Z1iNg manche Miß£bräuche auch das Generalkapitel
1706 Bologna VOorI; verordnete, eın Laie dürfe ZUT „tunıca tertiarorum“
zugelassen werden, außer capitulariter ach Ablegung e1Nes Examens und
unter Beobachtung der unter Klemens durch die HI Kongregation £ür die
Bischöfe und Ordensleute Maı 1675 erlassenen Vorschrift ber das
Alter VO:  3 Jahren „sub o suspens10Nn1s ab officiis superioribus infli-
genda”“ und der Entlassung des betreffenden Tertiaren au dem Orden „abs-
que ulla SE ut iterum recipilatur”. uch im Zweiten Orden ahm Ina  >; ler-
tiarınnen auf>?

Bei den 15 liegen die Verhältnisse nicht gunstig; 1mM
Gegenteil, ist leider kaum möglich, auf Generalkapitelsdekrete Vel-

weilsen, da diese vielfach och nicht veröffentlicht sind. Ludwig Anler®
ist uUuNnseTeTr Frage aus Anlaß der Neuschöpfung der „tertları1l oblati”, die 1
Ersten Orden leben, etwas nachgegangen; hat einen gewlssen 1580 1mM
Rufe der Heiligkeit verstorbenen Frater Julianus apud Elchium 1n opanien
ausfindig gemacht, der VO  3 Jugend bei den Diskalzeaten als dienender
Tertiarbruder lebte Gelegentlich werden Tertiarbrüder oder Donaten auf
dem Generalkapitel erwähnt, auf dem Kapitel TO61Z; verboten wird,
einen solchen unter Jahren ZU persönlichen Dienst haben Sie sollen
Schuhe, aber in keinem Falle Habit oder antel 1ne Kapuze tragen. In
der französischen Kongregation des Dritten Ordens fanden sich auch Oblaten
miıt feierlichen Gelübden®®. Der VO Generalminister Johannes Capistrano
1827 herausgegebenen Novissima DTO 1sSmontana Mınorum familia Gene-
ralium Constitutionum collectio cr 1n 1G eın Abschnitt eingefügt,
der auch Tertiaren „ad servıitium Religionis” berücksichtigt, die anscheinend
eın dreijähriges Noviziat durchmachen mussen. Ein Übertritt ZU: an
der Kleriker oder Laienbrüder ist mit Erlaubnis des Provinzialministers
möglich. Im Jahrhundert führte 111d  - ın ein1gen Provinzen ine neue Art
VO  »3 Tertiaren e1n Man verordnete nämlich, daß alle, die 1n den Ersten
Orden als Laienbrüder aufgenommen werden wollen, zuerst ein1ıge Jahre
als Tertiaren 1mM Kloster sein mussen. Dieser Brauch bestand VOTI allem
1in Belgien und Holland Die Sächsische un:! Thüringische TOvinz wIıe auch
die Generalkonstitutionen VO:  . 1890 104 f£ empfahlen ihn; das entspre-
ehende Kapitel ist 1er überschrieben „De Tertiariis S1ve Oblatis”“ Diese
innerhalb der Klöster lebenden Oblaten urften ach einem Jahr die ein-
fachen Gelübde des Gehorsams und der Keuschheit für die Dauer ihres
Aufenthalts 1mM Orden ablegen. Der Gebrauch VO:  3 Geld War ihnen VOeI-

boten, c@e1 denn, daß 661e als Substituten des Apostolischen Syndikus
fungierten. Im ersten Jahr ihrer Profefß urften 61e auch nicht ZUr Kollektur

58) cta Capitulorum Generalium ed Reichert Komae-Stutt-
gardiae 1898 55., 16 331 VIIIL, 3423 Analecta VIIL, 2230

59) Anler ES Die Terzieroblaten (Thuringia Franciscana AIV, 1934, DE f£))
60) Bull Taur. XVI, 519 J DAr 605
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ausgeschickt werden. Jeder mußlte weniıgstens drei Jahre als Tertiar 1m
Orden gelebt haben, bevor ZU Noviziat der Brüder zugelassen werden
konnte; INa  - durfte aber auch zeitlebens JTertiar bleiben. Von den Gelübden

S1€e aber frei, WEe'’ 6c1e den Orden freiwillig verließen oder aAaus schwer-
wiegenden Gründen VO:  » dem Oberen entlassen wurden. Sie trugen das
Ordenskleid, jedoch ohne Kapuze. FEin entsprechender Abschnitt ging dann
auch in die ach der Union verschiedener Gruppen 1n den Franziskaner-
orden erschienenen und 1899 VO: HI Stuhl approbierten Konstitutionen
über (n f£.), £reilich mit verschiedenen Verbesserungen un! Ergänzungen.

Für die Franziskanerkonventualen War 1n den Konstitutionen
VO:  »3 628/1823 1n (: 2 S. Regulae vorgesehen, daß s1e Oblaten 1n
den Orden aufnehmen dürfen, wenn diese Jahre alt sind, ihre abe Banz
dem Orden schenken, 1ne klösterliche Kleidung tragen, das gemeinsame
Leben beobachten und sich den Ortsoberen unterordnen. Die Einrichtung
dieser Oblaten wurde dann auf dem Generalkapitel 1716 beschlossen und

September desselben Jahres VO'  . der Kongregation für die Dis-
ziplin der Ordensleute genehmigt. Für den lassen
War nicht die Konstitutionen VO:  > 1643 und 1909 JTertiaren oder Oblaten
Z ohl aber Generalkapitelbeschlüsse aus den Jahren 1643, 1719, 1898
und 1912 und verschiedene Römische Dekrete VOomn 1840 und 184361 Den
„oblati“ un Familiaren der 3 u Mariae Vallis gloriae de
Spello 1n der iÖzese Spoleto gestattete schon Alexander 1255, daß S1e
nicht 1n Krieg ziehen mußten, und Bonifaz VIII erlaubte 1296 denen der
deutschen Niederlassungen den Sakramentenempfang 1m Kloster, Ur ZUTr
Osterkommunion mußten s1e 1n die Pfarrkirche gehen. Infolgedessen g_
währte ihnen der Bischof VO'  3 Straßburg, daß s1e ohne jede weitere oll-
macht das Viaticum und die Krankensalbung VO Klosterbeichtvater eMpPp-
fangen urften. In MNEeUeTeEeT eit sind auch Oblatinnen bei den Klarissinnen
bezeugt®?,

Vom +ifter der Minimen, dem Franz Von Paula, berichtet die L @
bensbeschreibung, habe „longo tempore religiosis serviverat 1n habitu
et conditione oblatorum”. Kein Wunder, dalß die Minimen außer den Kle-
rikern und Konversen auch Oblaten aufnahmen. Diese sind dadurch entstan-
den, daß ein1ıge die strengen Fasten nicht annehmen wollten. Deshalb ijeß
das Generalkapitel 1507/08 Oblaten Z die aber VOoImn VO  >2 et ın
Capitulo ausgeschlossen Sie galten „intus prou caeteri” und konn-
ten „Uunum vel plura officia minora exercere”“”, aber s1e urften nicht „cucul-
Ium ad teizendum“ haben, sondern Aur „mantellum clausum absque
aliquo CapuCcC10 e  — cucullo“. Am Tage ihrer Profeß An Capitulo fidelitatem
Ordini promittunt. Ac (prout Fratres) ad quatuor eiusdem Ordinis vota

61) Ordinationes Capitulorum Generalium Ordinis Minorum Capuccinorum in
Capitulo Generalıi LXI revisae, Romae 1928, Z Ord Analecta VII, 2213

62) Hofmeister P  F Die Exemtion der Ordensleute VO Pfarrverband
(Archiv für katholisches Kirchenrecht 1947, 76) Bullarii Franciscani
Epitome ed Eu e ] c Apud Aquas Claras 1908
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obligent“. uch der weibliche Zweig des Ordens hatte Oblatinnen, die aber
auch yADar Klausur verpflichtet waren®?.

Im Gegensatz den Beschuhten haben die Unbeschuhten 4S _  e ] it e  e

Donaten, aber bei diesen gilt diese Betitelung für die Laienbrüder, die die
feierÄchen Gelübde ablegen. Der 1n der Italienischen Kongregation ent-
standene und durch Benedikt XII 1728 entschiedene Streit ber die Ver-
pflichtungen der Donaten interessiert uns daher ler nicht®4

Wie der Orden der u“n e  e S  e mıte schon eıt 1400 kraft einer
Vollmacht Bonifaz weibliche Personen das Kleid des Augustinerordens
austeilen darf, lebten auch 1n den Männerklöstern einzelne JTertiaren, die
mMan Oblaten ennen pflegte; diese legten keine Gelübde ab, beobachte-
ten aber das gemeinsame Leben Sixtus verlieh ihnen 1474 die Ablässe
und geistlichen Gnaden der Brüder, eın Privileg, das dann durch Leo 1519
auch auf andere Mendikantenverbände ausgedehnt wurde®.

Der Orden der Irinitarier ieß schon seit dem Jahrhundert Tertia-
fen ZUu; deshalb ist vermuten, daß 61e bisweilen solche auch 1ın ihre Klöster
aufnahmen. Tatsache ist, daß INnd:  > außer den Priestern un Laienbrüdern
auch Donaten oder Oblaten aufnahm. Solche sind reilich 1in den Konsti-
utionen der Spanischen Barfüßer VO:  . 1631 icht erwähnt. Trotzdem gab
solche; dies zeigt das Breve Urban’s I1 VO  - 1634 ber diese legten nach
Verlauf des Noviziatsjahres die substanziellen Ordensgelübde ab; Miß-
stände beseitigen, verbot jedoch der Papst deren Aufnahme. Das Breve
wurde aber ILUTr 1n der Weise ausgeführt, daß die Donaten 1n Zukunft keine
feierlichen Gelübde mehr ablegten und LLUTr den habitus fusci coloris trugen.
Diese Farbe äaänderte INa  » späater und gestattete den Donaten der Einheit-
ichkeit halber, einen weißen Habit, Was dann Klemens 1719 approbierte.
Diese Donaten verpflichtet, einer Reihe regulärer Übungen,
Konferenzen, Schuldkapitel und den officia humilitatis teilzunehmen. Diesen
Brauch bestätigen och die Ordenskonstitutionen VO.  . 1907 552

Von den SCerviten standen dem Verfasser leider 1988088 die VO: hl Phi-
lippus Benitius 1280 verfaßten Constitutiones antıquae un:! die VO  > 1907
ZUT Verfügung. In den ersteren begegnen 1n De officio Ecclesiae und 1n

De suffragiis mortuorum ohl „Taicın, die eın Off£izium aus Pater nOster
beten, und „nescientes VeTO legere“66, Nach den letzteren (n 261) tragen die
Postulanten der Konversen den „habitus COMMI1SSOTUM SE  e oblatorum“,
nämlich ine Tunika mıiıt Cingulum; nach werden für die verstorbe-
Nnen „oblati SE commissi“ auch Suffragien verrichtet. Diese kurzen Angaben

63) ] S e S 1 © 111 84 Acta Sanctorum, Aprilis 5 Ant-
verplae 16793 109

64) Bull TalT. XXIIL, 662
65) MI Die Orden un Kongregationen der katholischen Kirche,

Paderborn 568 Empoli Ll Bullarium Ordinis Eremitarum
Augustini, Romae 1628, 342 Bull Taur. VI 732

66) Monumenta ÖOrdinis Servorum Sanctae Mariae, ed ;  nı et II
Bruxelles 1897, 30, 33,
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aber zeigen, daß wenigstens 1n eueIiIertr eit auch 1ler neben den Patres
und Brüdern auch „oblati Seu commissi” gab

Be1i den Regularklerikern
Unter den Regularklerikern finden sich LLUT wel Verbände, die in unNnlse-

LeI Abhandlung berücksichtigen sind.
ach den Statuten der Somasker VO.  . 1626 dürfen diese Laien und

Kleriker aufnehmen, die ZU Dienste 1 Kloster gyeeıgne sind, aber doch
nicht Profeß ablegen wollen. Man spricht 1er VO:  3 „aggregare”. Mit diesen
sollte jeweils eın Vertrag geschlossen werden, nach dem 61e bei etwaigen
Delikten entlassen werden könnten. Sie legten die einfachen Gelübde der
Keuschheit, Armut und des Gehorsams ab, die yalten „JUOUSIUEC nobis CU

uerint“ 4: 1 Das Armutsgelübde schloß aber nicht aus, daß c1e
Geld bei sich haben urften.

Der zweiıte Verband sind die Kamillianer. Bei diesen geht ach den
Konstitutionen VOIL 1915 229 f£ der Aufnahme e1InNes Laienbruders 1Ne
Oblatur VO  — weni1igstens drei Jahren OTaUS, die teils 1 Noviziatshause, teils
1n einem anderen Kloster verbringen sind. Zur Entlassung ist die Appro-
bation des Provinzials erforderlich; 1n außerordentlichen Fällen dürfen diese
aber auch die Ortsoberen vornehmen. Aus ganz besonderen Gründen kann
die Generalconsulta gestatten, daß die Leute „perpetuo” Zn oblaturae statu”
verbleiben.

Allgemeine Normen TÜr die Klaustral-Oblaten
Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß das Oblateninstitut nicht

bloß bei den Mönchen, sondern auch in anderen Orden 1ne weite Ver-
breitung gefunden hat Da ist vermuten, daß doch auch manche Konzilien
wenigstens den einen oder anderen einschlägigen wertvollen Erlaß heraus-
gegeben haben In der Fa schon das Laterankonzil 1215 efaßte sich
mıt ihnen und WarT mit einer Sache, die bei jedem Oblaten iıne Rolle spielt,
mıit deren Be gräbnis. Es entstand die Frage, wer ist berechtigt, für einen
solchen Oblaten die Exequien feiern und die Beerdigung vorzunehmen,
der zuständige Ortspfarrer oder der Ordensobere. Das Konzil entschied
damals reilich icht direkt für die Klaustral-Oblaten, sondern erklärte e1in-
fach, daß jene, die 1n die „fraternitas” eines Ordens aufgenommen sind, und
och 1n der Welt leben, aber doch das Ordenskleid angezOgECN haben, oder
die ihr Vermögen einem Kloster geschenkt, sich aber die Nutznießung VOI-

behalten haben, 1n ihrer Pfarrkirche begraben sind, daß c1ie aber wIıe alle
anderen Christen ihre Begräbniskirche selbst wählen können, und daß sie,
auch weln1lll ihre Pfarrkirche interdiziert ist, das Recht auf eın kirchliches Be-
gräbnis haben, se1l denn, daß 61€e celbst exkommuniziert oder namentlich
interdiziert sind. Durch den Schlufß minor1 ad Ma1lus wird I11d:  — gcn IMUS-
semn, daß dasselbe Recht auch den Klaustral-Oblaten zukam. Tatsache ist, daß

67) Holstenius-Brockie HI; 231
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die Päpste mehrmals den en das Recht verliehen haben, ihre Familiaren
celbst begraben. Wir erwähnen hier die Privilegien Innozenz‘ HE Alexan-
ders und Bonifaz IIL von 1198, 1256 und 1300 Gunsten der Oblaten
der Cistercienser, der Familiaren der Karmeliten Uun:! der Oblaten und Fami-
liaren des Kartäuserklosters Bartholomä 1n Trisulto in der iOzese Alatri
'"Jas Zzuerst genannte Privileg hob och hervor, daß die Quart der Begräbnis-
kosten die Pfarrkirche bezahlen cei %. Das Indult Sixtus für die
Karmeliten VO:  >} 1476 nennt ausdrücklich die „oblati”“ un „oblatae“ un:!
das des Dominikanerpapstes Benedikts XLı Gunsten sSe1ines eigenen
Ordens dehnt das Begräbnisprivileg auf alle, „YyUuO0S devotione vel asu ali-
UJUO in Conventibus Ordinis infirmari S1Ve eti1am IMOT1 contingat”, aus®?. Es
dürfte also keine Frage se1ın, daß die Orden kraft der Privilegienkommuni-
kation VOT dem Kodex das Begräbnisrecht für ihre verstorbenen Klaustral-
Oblaten hatten. Dies entspricht dem Prinzip des allgemeinen Rechts, ach
dem jeder bei der Kirche begraben werden sollte, der Lebzeiten g..
hörte und 1n der die Sakramente empfing. Pignatelli berichtet, daß die
Hl Konzilskongregation Oktober 1644 entschieden habe, daß die
Oblaten 1n der Kirche ihrer Regularen beizusetzen seien‘®.

Die Provinzialsynode VO:  3 Rouen 1235 und die Diözesansynode VO:  »3

Bayeux 1300 verlangten, daß die Oblaten ach Weisung des Erzbi-
schofs bzw des Bischofs eın der Regel des Ordens entsprechendes S10
num  M tragen, damit 61€e als solche nach außen erkennbar sind. Beide 5Syno-
den fügen och be  VB wenn die Oblaten dieser Weisung icht entsprechen,
dann sollen 61€e durch die Priester ZUr Befolgung der genannten Weisung
gehalten werden. Die erstere Synode erklärte auch noch, daß diese An-
ordnung aber nicht für jene Oblaten gelte, die och 1n ihren eigenen Häusern
wohnen.

Die Provinzialsynode der Kirchenprovinz Bordeaux Cognac 1238
beschäftigte S1C]  h mıiıt der Armut der Donaten und bestimmte, daß@ diese auch
die reimal 1im Jahr durch die hbte und rioren verhängende Exkommu-
nikation über jene reffe, die die Armut nicht entsprechend halten und die
ein1ıge Jahrzehnte spater Sens 1269 abgehaltene Provinzialsynode VeI-

fügte in G, daß die Oblaten VO:  > der Strafgewalt des Bischofs nicht
frei selen, diesem vielmehr wıe alle anderen Pfarrkinder unterstehen?!1.

Eine recht wichtige, tief einschneidende Verordnung erließ die Konzils-
kongregation Mai 1675 Es War nämlich wieder vorgekommen, daß
auch Jünglinge und JjJungere Mädchen 1n die Klöster aufgenommen wurden,
68) Mansi Dl Sacrorum conciliorum 11L0 Va et amplissima collectio, Florentiae

1739 XXIT, 2 J 1 46, X, 533 Potthast AI KRegesta Pontificum Ro-
ManoTrum, Berolini 1874 396, 24, 056 Vl 373

69) EI Nova collectio et compilatio privilegiorum apostolicorum,
regularium mendicantium et NO  3 mendicantium, Antverpiae 1616, 194 Bull
JT aur. XAIIL, IID: 380; XÄXV,

70) 1i .II Consultationes Canonicae II Venetiis 1695, S10 Cons 315
310, Cons 315

71) S 1 380, 493; XXIV, fl XXV,
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wWas sich als nachteilig erwies. Die HI Kongregation klagte, daß Inhan VOI
allem 1n talien un den anliegenden Inseln die kirchlichen Gesetze ber
das er der Postulanten übertreten suchte, indem INd:  - junge Leute
icht als Novizen, sondern als Oblaten oder Donaten aufnahm un:! TSst
spater vAn Profeß zuließ. ach der Regula Juris 1n VI® „Quum quod
una V1a prohibetur alicui, ad id alia 110  3 debet admitti“ sel dies aber ein
Handeln An raudem legis“ und n religionum dispendium“ und geschehe
„oNn SiNne multorum admiratione et scandalo“. Deshalb verordnete die
Hl Kongregation 1m speziellen Auftrag Klemens‘ Kı daß kein Tertiar Klau-
stral-Oblate oder Donate oder Commissus unter Jahren aufgenommen
werden urfe Die Oberen wurde A Einhaltung dieser Norm er der
Gtrafe der 1DSO facto ohne jede Erklärung eintretenden privatiı officii et
inhabilitatis ad illud Uun! der privatiıo VOCIS actıvae et passıvae verpflichtet??2.

och ıne letzte Entscheidung, die VO: der Hl Kongregation Uup STatiu
regularium Mai 1851 gefällt wurde. Die Kongregation ent-
schied hier, daß VOTLT der Einkleidung des Donaten oder Oblaten auch ein

— c des Oberhirten der Heimat erforderlich ce1‘ß.
Die Einführung der päpstlichen Klausur bei den »

ach dem Konzil VO  > Irient bot gewlsse Schwierigkeiten; denn ach SIren-
gem Recht urften nunmehr 1L1SeTe Oblatinnen oder Donatinnen LUT och
mıit besonderer päpstlicher Erlaubnis 1n der Klausur der Nonnenklöster
leben Allein wIl1e WIT schon früher nachgewiesen haben, wurde die papst-
iche Klausur 1n einer anzen Reihe VO:  - Ländern, auch bei uns ın Deutsch-
land, icht strenge durchgeführt, denn ach wıe VOT gaben die Bischöfe und
Ordensoberen den Nonnen VO:  >} sich aQusSs, also ohne besondere römische oll-
macht, die Erlaubnis, die Klausur verlassen, Ja G1e 24 auch Welt-
leuten das Betreten der Klausur?4. Wir haben Indulte aus den Jahren 1702
und 1764 ausfindig gemacht, die ausdrücklich bestimmen, daß die Klausur-
gesetze auch VO  - den Oblaten beachten sind. Auf der anderen Seite liegt
aber auch eın Indult für ein Benediktinerinnenkloster VO: Jahre 1842 VOT,
1n dem heißt, daß die Oblatin die einfachen Gelübde der Armut, Keusch-
eit und des Gehorsams, „AoNn VeTOÖ clausurae“ ablegen muüsse?>,

I1 Die derzeitigen Verhältnisse der Klaustral-Oblaten
Allgemeine Fragen

Das geltende Recht darzustellen, begegnet gewissen Schwierigkeiten, denn
eın «r  C ht für alle Klaustral-Oblaten oder -Donaten eibt
nicht. Wir sind deshalb genotigt, dieses aus den Statuten der einzelnen
Ordensgenossenschaften zusammenzustellen und die Normen der einen Ge-

7Z) E 5 AI De religiosis institutis et person1s A  A 38 Brugis 1909, 104
73) CI fontes VI, 4377 969

74) fm S P Von den Nonnenklöstern (Archiv für katholisches
Kirchenrecht CAIV. 1934, 70 ff.)
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nossenschaft durch die anderer gemäß 2 J ach dem INd  . beim Fehlen eines
Gesetzes die Lücke durch ahnliche Gesetze auszufüllen hat, erganzen und
auch die allgemeinen Normen des Codex Juris Canonici für das Gemein-
schaftsleben beizuziehen. Ja, dieser Grundsatz darf 19124 sOWeiıt gehen,
daß an etwa einer benediktinischen Kongregation, deren Statuten keine
Klaustral-Oblaten erwähnen, doch die Aufnahme solcher zuerkennen darf
Wir haben 1mM Eingang einen Proze(iß der Hl Römischen ota gcCcnhn
einer Entlassung eines Klaustral-Oblaten der Sublazenser-Kongregation eTI-

wähnt, deren Konstitutionen VO Dezember 1880, April 1901 und
Mai 1923 keine Vollmacht ZUT Zulassung VOoO  . Klaustral-Oblaten Vel-

leihen. Die Hl Römische ota hat diesen Defekt icht entdeckt, doch würde
s1ie sicherlich trotzdem dieser Kongregation das Recht YVAB Aufnahme ZUge-
sprochen haben, einmal mit Rücksicht auf die übrigen Benediktinischen Ver-
bände, die solche Oblaten haben, sodann aber auch nach der Regula Juris
in VI® licet quod est plus licet utique quod est minus”, wWerl

Ordensprofessen aufnehmen darf, kann auch Leute zulassen, die keine Ge-
lübde ablegen, die aber doch ZU anzen Gefüge eines Klosters assen.

Zunächst coll hervorgehoben werden, daß 1iSseTe Oblaten eın eli-
g10sen sind, da s1e nicht die vota specialiter religiosa, nämlich die Ca
lübde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut ablegen?®, Wenn die
Konstitutionen der Minderen Regularkleriker VO  3 1933 Il. 197 VOIL „reli-
21051 oblati“ sprechen, hat dieses hier nicht den üblichen 5inn, sondern
bedeutet LLUL: soviel wıe „ehrwürdig”. Unsere Oblaten sind auch icht
„P ecclesiasticae“. Man MUu: berücksichtigen, daß s1ie sich
nicht unwiderruflich Gott weihen, sondern sich vorbehalten, wieder AQuS-
treten können??, Was die meisten Benediktinischen Statuten ausdrücklich
hervorheben. Die Konstitutionen der Regularkanoniker VO:  . den hll iko-
laus und Bernhard 287 und der Barmherzigen Brüder VO

Johannes Von ott / betonen d  1e5 ebenfalls. Erstere fügen
beim freiwilligen Weggang Ur „praemonito Superiore domus” bei und die
der genannten Regularkanoniker (n 282) und der Dominikaner 243

lassen Oß iıne Aufnahme I1UTI ag tempus”, LLUT auf ıne be-
stimmte, begrenzte eit

ach gemeinem Recht unterstehen I1seTe Oblaten auch gaNnzZ der Juris-
iktion des Bischofs (6€.615) und des Ortspfarrers (c. 464), doch
darf der Ordensobere ihnen alle Sakramente, einschließlich der Sterbesakra-
mente spenden und S1e auf dem Klosterfriedhofe begraben (cc 514 S 1,
875 1, 12277 SI 3); INa  > wird s1ie, dem früheren Recht entsprechend, unter
die „famuli“ des a MDE subsummieren dürfen.

Kraft esonderen Indultes des Stuhles erfreuen sich die Klaustral-
Oblaten der Ablässe, Privilegien un geistlichen Gnaden der

75) Analecta VII, 2224 S, 2228
76) Cc 487; 488, 7° Ö RI Religiosi 1Uris capıta selecta, Ratisbonae etc

1909,
77) Analecta V, 2192
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rden, denen S1e gehören. Es 61 1er besonders hervorgehoben, dafß die
Klaustral-Oblaten nicht die Ablässe der Welt-Oblaten genießen, sondern die
den Mönchen, Kanonikern und Ersten Orden zukommenden. Es beweisen
dies klar die oben erwähnten Dekrete für die Cassinesischen Benediktiner,
Kamaldulenser, Cölestiner, Mercedarier, Johanniter und Mendikanten
wıe die geltenden Konstitutionen für die Benediktinerinnen VO Sarnen

100) und Varensell 89), der Kartäuser (P I1 9),
Kamaldulenser-Eremiten n b), Franziskaner Art 8 3), Augustiner-Ere-
miıten (n 15) und Somasker (n 348) Es ist dies 1ne besondere Auszeich-
nNung, die aber UTC das gemeiınsame Leben 1n einem und demselben Klo-
ster angezeigt erscheint. Sind die Oblaten durch den Erwerb der Privilegien
nicht auch exemt geworden und erfreuen 61€e sich auch der klerikalen Privi-
legien wIıe die Ordensleute und ach Art derselben ohne Gelübde 1n (J8:
meinschaft ebenden Christen? Um diese wel Fragen beantworten kön-
nen, muß INnan die allgemeinen Regeln für die Auslegung VO  > Privilegien
beiziehen. wel Regeln stehen 1er einander gegenüber: die ine lautet:
„Odia restring], et avores convenıit ampliari”, die andere „Quae 1ure
COMMUNI exorbitant, NECQUAQYUAIMM ad consequentiam sunt trahenda“”. (R. I
in VI® S 28) Die Gilosse fügt letzterer Auslegungsregel hinzu: „Papa
S1C indulget privilegium, ut je(0)81 laedat S1ve impediat iustitiam aliorum“ und
die Hl Römische ota lehrt 1 Urteil VO März 1914 „Privilegia
contra 1US alicuius tert11 data stricte SUNT interpretanda”. Von diesen Grund-
csatzen ausgehend kommt INnd  - ZU Ergebnis, die Klaustral-Oblaten unter-
stehen gAanz der bischöflichen Jurisdiktion”®. Was die klerikalen Privilegien,
deren sich die Ordensleute 1 eNgerenN tınd weıteren Sinne ach 614 und
680 erfreuen, anlangt, ist beachten, daß die Klaustral-Oblaten 1n der
Regel ine geistliche Kleidung tragen, allein dies genugt nicht, behaupten

können, Oblaten würden das Privilegium Canoni1is genießen. Gibt doch
uch andere, die Seminaristen und Sakristane, die War die klerikale
Tracht tragen (c 683), aber sich doch des genannten Privilegs nicht erfreuen.
Wir kommen also auch hier Z Ergebnis, daß die Oblaten den kleri-
kalen Standesprivilegien keinen Anteil en.

Verbände mit Klaustral-Oblaten
Keine frage ist, die Oblaten verdanken 1mM Abendland den hll Benedikt

und Fruktuosus ihre Daseinsberechtigung und dem ersteren auch ihre Ver-
breitung. Darum collen auch 1ler die Mönche erster Stelle genannt wWeTl-
den. Von den Statuten der gegenwartıigen Benediktinerkongregationen
sehen folgende Klaustral-Oblaten VOT die der Englischen 125—128),
Schweizerischen n. 122), Bayrischen n: 101); Brasilianischen

74), Französischen ecl 1n egulae), Amerikanisch-
Cassinesischen (1947) . 72 Beuroner n 127); Sublazenser
Z 6)); Schweizerisch-Amerikanischen RE 91), G+. Ottilien

78) e  e AI Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht,
Paderborn 1936, 106



Die Klaustral-Oblaten

195—197), Belgischen e M 91—97), Olivetaner Kongregation
474—490). Keine Klaustral-Oblaten erwähnen die Statuten der Cassi-

nesischen (1958), ÖOsterreichischen (1949) und Slavischen Kongregation
Der entsprechende Abschnitt über die Oblaten ist jeweils den Dekla-

ratiıonen 530 GFE 58, 59, der ege eingefügt. Besonders hervor-
gehoben sel, daß die Olivetaner drei Klassen VO.  - Klaustral-Oblaten haben,
nämlich Oblati privilegiati oder Oblati in albis, Priester oder nicht
über Jahre alte Laien, die pletatıs Aufnahme bitten, ferner
Oblati CON vers1i und Oblati artifices, die 1mM „hospitium“”, „guod sit artı-
ficum schola”, wohnen.

Die Klöster der schwarzen -  - tın können WIT 1l1er £ast
übergehen. Die meisten haben duUus den Oblatinnen Windenschwestern g—
macht, die ach Approbation der Statuten für die Außenschwestern der
Nonnenklöster VO: Maärz 1961 die einfachen Ordensgelübde ablegen dür-
fen Diese leben sich außerhalb der Klausur und dürfen diese LLUTI be-
treten, wenn notwendig und nützlich ISt och machen ein1ıge wenige
Klöster 1l1er eine Ausnahme, nämlich die der Englischen Benediktinerkongre-
gatıon einverleibten/ 5°) die ZUT Schweizerischen Kongregation g-
hörige Abtei Sarnen WE  ) und 1in Deutschland die unter dem
Erzbischof VO:  3 Paderborn stehende Abtei Varensell 89) In all die-
S€  3 Klöstern werden feierliche Gelübde abgelegt und wird die päpstliche
Klausur beobachtet. Die Statuten der beiden zuletzt genannte Abteien VelI-

ordnen, daß die Verpflichtungen und Rechte der Oblatinnen, SOWIe die des
Klosters diesen gegenüber durch besondere, VO:  . der Religiosenkongre-
gatiıon gutgeheißene Bestimmungen geregelt werden.

Von den oben erwähnten Zweigen des Benediktinerordens weisen auch
die Statuten des d'e NSseTe Oblaten auf, freilich
nicht die aller Kongregationen, aber doch die VO.  - Mehrerau 175)
und Casamare 196) Von den weißen Benediktinern sind dann 1er
noch ernnen die Konstitutionen der Eremiten
D OD; 175—177, 284 Z 340, 372) und die der Kamaldulenser VO Kronen-
berge 43, 103, 265) Nicht vergessech dürfen WIT 1er unter den
Mönchen die Kartäuser, deren Statuten treu ihrer alten Tradition den
Donaten wieder eın besonderes Kapitel zuwelsen; Ja selbst 1mM Kapitel ber
die Klosterfrauen S1IN|  d „donatae“* erwähnt / P CAAXE P
N. 27 47)

Unter den Kanonikern des Augustinerordens können WIT 1ler wieder die
Lateranensischen Chorherren aufführen HN: ZIE: 246—251);

ihnen kommen och hinzu die Chorherren VO  - den hll kol au  7p) und
Bernhard (auf dem Großen Gt Bernhard) 282—288). Dagegen
kommen 1n Wesgfall die Kreuzherren, deren Statuten VO:  3 1925 die Donaten
icht mehr erwähnen.

Als 1ne gewisse Neuerung sind 1n unserTer Zusammenstellung VO.  -
Verbänden mıit der Augustinusregel och die E . e
VO Johannes VO Gott nNeNNEI, die WAar schon länger Oblaten
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oder Donaten aufgenommen haben, deren Verhältnisse aber erst 1n den
uelil Konstitutionen 260) geregelt wurden.

Von den heute noch existierenden e  K haben LLUT die Malteser
och Donaten Art 5„ S ; 6, und War „Donats de Justice“* und
einfache Donaten. Die ersteren leben 1n der Welt und legen LLUT eın Ver-
sprechen ab, sich dem Dienste des Ordens widmen Uun:! die letzteren
mussen sich der Krankenpflege oder sozialen Aufgaben hingeben. Ein HC-
meinsames en kommt für diese Donaten nicht mehr 1n Betracht; daher
scheiden 61€e dus unNnserer Arbeit adus Die uen Statuten des Deutschherren-
ordens VO:  »3 1929 erwähnen keine Familiaren mehr und die Schwestern dieses
Ordens sind heute eın dem Hochmeister unterstellter Verband päpstlichen
Rechts

Unter den Mendikantenorden haben WITr auch 1er 1n erster Linie die
Dominikaner und Franziskaner berücksichtigen. Die ersteren lassen
Donaten Z die aber dem Dritten Orden zugeschrieben werden 243)
Die Konstitutionen der C wünschen, daß 1n jeder TOvinz für
JjJunge Leute eın Tertiariat errichtet werde, denn niemand soll 1in das Noviziat
der Laienbrüder aufgenommen werden, der nicht vorher wenigstens wel
Jahre 1M en als Tertiar gelebt hat Wer ach Ablauf dieser eit nicht
Laienbruder werden will, dart aber als lertiar 1mM Orden bleiben
Art 24—33). uch die e  > -  e der Franziskaner nehmen Welt-
leute ohne Gelübde auf, eIinNnen s1e aber Oblaten 171) Die Konsti-
utLlonen der Kapuziner VO:  3 1926 erwähnen wıe die Ffrüheren keine Klau-
stral-Tertiaren, ber die Ordinationes Capitulorum Generalium Ordinis
Minorum Capuccinorum 1ın Capitulo Generali LG 1928 revisae berück-
sichtigen 1n Ord „ Lertiarli Sseu Oblati perpetui“” ; s1e damit die
Generalkapitelsbeschlüsse VO:  3 1643, 19 1898 und 1912

Die 1937 1e  ' erschienen Statuten der Minimen kennen ohl Laien-
brüder, aber keine Oblaten mehr. Der Orden scheint sich inzwischen mehr
stabilisiert haben

Die Unbeschuhten — M iten nehmen ach wıe VOT Donaten auf, aber
diese legen die feierlichen Gelübde ab, sind daher den Laienbrüdern UZU-

rechnen und scheiden Aaus uUuIliSseIiet Abhandlung aus Dagegen blüht das Insti-
tut wieder bei den e  - E  C Irinitarier un! Serviten. Die
ersteren verstehen untier Oblaten junge Leute, die 1n den Orden aufgenom-
ineNn werden wünschen, bis 61€e 1NSs kanonische Postulat kommen; dagegen
ennen s1e Tertiarier Kleriker und Laien, die ohne Gelübde 1n der klöster-
lichen Gemeinschaft en und das gemeinsame Leben eobachten wollen

IL 35 16, 201) Die künftigen Laienbrüder mussen zunächst wel
Jahre als Oblaten dienen. Dieselben Grundsätze gelten bei den Barfüßern
der Augustinereremiten ILl. g 233) Donaten oder JTertiarier „sub obe-
dientia super1orum degentes 1n claustro“ lassen auch die Irinitarier

113), doch haben ihre Konstitutionen keine näheren Normen für
sie, ausgenOoMmMe iber die ach ihrem Tode verrichtenden Suffragien.
Die Konstitutionen der Serviten kennen War die Namen „COMMI1SS1 SE  n

oblati“, aber nicht die Sache In Wirklichkeit sind diese nämlich die Postu-
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lanten, deren Prüfungszeit freilich auf eın anzes Jaht ausgedehnt ist; bei
ihrem Hinscheiden sind esondere Suffragien 1n der aNzen Provinz VOTSC-
sehen n. 47, 289) Zu den Regularklerikern der Somasker

265; 347—351, 425 S.) die Kamillianer haben das Oblateninstitut
aufgegeben ist och ein weıterer Verband hinzugekommen, nämlich die
Minderen Regularkleriker 197) Hier können die Oblaten
Kleriker oder Laien se1n, G1e legen nach dem Noviziatsjahr einfache Gelübde
auf e1in Jahr ab; die 61e dann immer der igi VO.  . Epiphanie
können. Ewige Gelübde dürfen G1€e Nn1e ablegen. Sie haben alle Rechte und
Verpflichtungen, dUSSCNOMMLE: das 1US suffragandi 1n den Kapiteln, uch
können G1€e nıe AÄAmtern bestellt werden, für die die feierlichen Gelübde
ausdrücklich gefordert sind.

Wir konnten bisher LUr Orden 1 S  en Sinne des Rechts, (Ze=
nossenschaften mit feierlichen Gelübden CHHNEH Von den erbänden mıit
einfachen Gelübden begegnete bisher HUF ine einzige Kongregation mit
Donaten, nämlich die Genossenschaft VO  . den HIT Herzen Jesu und Marıa
und der Ewigen Anbetung des allerheiligsten Altarsakraments (S0g. Picpus-
gesellschaft), deren Mutterhaus der deutschen Provinz bis VOT kurzem 1ın
Simpelveld 1n der iOzese Roermond 1n Holländisch-Limburg, ceit ein1ger
Ze aber 1n Aachen ist. Diese nımmt ach ihrer Verfassung VO  - 928 (n SA
422, 458—460) Donaten au£ Männer, die sich in die Häuser der Kon-
gregatıon zurückziehen, abgeschieden leben, ohne jedoch Gelübde ab-
zulegen. GSie unterstehen, Was die rechte Ordnung des betreffenden Hauses
angeht, der Autorität des Ortsoberen, ja 61€e mussen diesen Erlaubnis
bitten, wenn GS1e das Haus verlassen oder einen remden Besuch uf rem
Zimmer empfangen wollen. Diese Donaten dürfen uch ZUT ewigen An-
betung verwendet werden. Die Zulassung 7956 Donation darf II mit Erlaub-
N1s des Generaloberen geschehen. Bei ihrem Hinscheiden bestimmt der
Obere des Hauses, 1n dem der Betreffende Starb) die Zahl der feiernden
heiligen Messen, SOWI1E die anderen Gebete, die für die SGeelenruhe des Ver-
storbenen verrichten sind.

Die Vorbereitungen ZUr Oblation
Gehen WIT nunmehr dazu uDer, die Rechtsverhältnisse u1llseTeTr Oblaten 1m

einzelnen darzustellen. 7Zunächst G1 aber noch hervorgehoben, daß heute 1n
den Männerklöstern 9888 Männer, 1n den Frauenklöstern FL Frauen
als Oblaten aufgenommen werden dürfen Früher War dies anders, wı1e WIT
oben gesehen haben Die derzeitigen Statuten der Kartäuser heben dies noch
esonders hervor: LEl 1ın omibus nostris, 181e exira eas ullo modo rec1plan-
tur Oonatae“

Wir sagten schon, dafß die Oblaten 1n der Regel keine Gelübde ablegen,
sondern LLUT Versprechen, die INa  > teils als oblatio, teils aber auch professio
nenn Die Oblation ist £reilich 1Nne die aber
nicht dieselben Wirkungen hat wI1e die klösterliche Profeß. Die Orden kom-
iInen hier den Menschen entgegen und wollen auch jenen Leuten das klöster-
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liche Leben ermöglichen, die adus irgend einem Grunde, ce1 wel  ] S1€e etwa
schon alt oder mıit einem anderen Hindernis behaftet sind, nicht die
klösterliche Prote(l mit allen ihren Verpflichtungen auf sich nehmen können,
aber doch, sSOWeiıt ihnen möglich ist, das klösterliche Leben mitmachen wol-
len. Die Kirche gestatte dieses Entgegenkommen und die Ordenskonstitu-
tionen begründen die Zulassung der Oblation vielfach mıit den Ausdrücken
„domus utilitas vel anımarum calus” (SO meist bei den schwarzen Benedikti-
nern) „pletatıis causa“” (Olivetaner 475); pTo Dei et speciali ura
anımae propriae“* 243 K Canonici 565 Nicolai et Bernardi E1 282),
„tantum plam vitam“ ONV. H: 171) Der Oblatenstand ist also
eın Mittelding zwischen Ordens- und Laijenstand, eın Stand
mi1t weniger Verpflichtungen, der aber doch die vegnungen des gemeinsamen
Lebens vermittelt. In verschiedenen Fällen ist die Oblation auch einfach
ine für den Stand der damit deren rüfungs-
eıit auf 1ine rechtlich erlaubte Weise verlängert werden kann, da manchen
Verbänden die durch das allgemeine Recht vorgesehene Prüfungszeit nicht
genügend erscheint. Diese Verlängerung bedeutet freilich für die Aspiranten
ine Benachteiligung, weil die definitive Entscheidung ber ihre Aufnahme

ihrem Nachteil hinausgeschoben wird Freilich ist 1n diesen Fällen nicht
unbedingt notwendig, daß nach Ablauf der Oblationszeit unter allen Um-
ständen der Laienbruderstand ergriffen wird; ist auch 1er möglich, daß
1113  3 zeitlebens Oblate bleibt. Die Konstitutionen der Franziskaner betonen
dies ausdrücklicl (Art 32)

Den Oblatenstand können - und erwerben. Man ann
also Oblate 1n der Gruppe der Chormönche oder Ordenspriester werden,
aber ebenso auch 1n der Gruppe der Konversen. 50 ist bei den Benedik-
tinern und die Statuten der Lateranensischen Chorherren (n 246), der Min-
deren Regularkleriker (n 197) und der Somasker n 350) heben dies aus-
drücklich hervor. Dementsprechend verteilt sich natürlich auch die Beschäfti-
ZUuUNg und die Arbeit. Die Konstitutionen der Lateranensischen Chorherren
(n 246) 24  ‚J INa  - solle die Oblaten verwenden „ad domestica S1Ve SPIT-
tualia S1Ve temporalia“ und die der Kanoniker VO: Großen St. Bernhard
(n 288) bestimmen, die Priesteroblaten sollen die den Kanonikern ZUSC-
wlesenen Dienste verrichten, Je sub obedientia Superiorum”, ach den
Konstituionen der Franziskaner (Art sollen die Oblaten 1ne „dISs
manualis“” unter der Leitung eines alteren Laienbruders ausüben können
und die der Barmherzigen Brüder (n 260) verordnen, INa  > solle die Aspiran-
ten prüfen, ob s1e wıe die anderen Religiosen eın Amt auszuüben vermOögen,
andernfalls soll INa  3 s1e nicht aufnehmen.

Zur Aufnahme VO:  j Postulanten und Novizen für den Ordensstand sind
gewilsse Formalitäten erforderlich. Man braucht für die Männer VOT allem die
VO  } den Bischöfen auszustellenden 510224 ber den £rü-
heren Wandel, Tauf- und Firmungszeugnisse, in der ege auch 1ine Be-
scheinigung eines Arztes ber den Gesundheitszustand. Solche Zeugnisse
sind heute nach dem gemeınen Recht für die Zulassung VO.  . Oblaten icht
vorgeschrieben. Damit ist natürlich icht gesagt, daß INa  > keine solche ein-
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holen solle; im Gegenteil, liegt dies 1n der Natur der aC| und ist klug,
wenn INa  ; sich vorher Il  u über die Verhältnisse des Aspiranten erkun-
digt Mehrfach schreibt das Partikularrecht die Einholung olcher Zeugnisse
VOT, bei den Kamaldulenser-Eremiten (n 297); Kapuzinern (General-
kapitel 1928 Ord Z Manches ist natürlich etiwas freier gestaltet,
genügen der Testimonialien durch den Bischof wıe bei den Nonnen
und Schwestern solche durch den Pfarrer oder Seelsorger. Deil Minderjährigen
wird auch gut se1n, die Zustimmung der Eltern erbitten. Der Jedige
Stand ist ohl für die Ordensleute vorgesehen, ohne apostolische Er-
aubnis darf niemand aufgenommen werden, der verheiratet ist (C 5421° J
diese Einschränkung gilt aber nicht für die Aufnahme VO  -} Oblaten:;: ist
also kirchenrechtlich möglich, daß InNna:  3 einen zivil geschiedenen Oblaten
1Ns Noviziat und ZUT Oblation zuläßt. Im vorigen Jahrhundert hat die
Kongregation für die Ordensdisziplin März 1843 auf Ansuchen und
mit Zustimmung der Frau ıne solche Aufnahme gestattet‘®. Allein damit ist
och ichtJdafß 1ne solche Erlaubnis erforderlich cr Ausnahmen S1N!
natürlich möglich; 1n den Statuten der Karthäuser heiß+ CC pariıter UXO-

atı admittantur 1n onatos“*“ (P I1 3 uch wäre die Aufnahme
eines Mannes möglich, der früher einmal Ordensgelübde abgelegt hätte,
Dispens VO:  z diesen erlangt hätte oder entlassen worden ware. Für die Auf-
nahme solcher 1! kanonische Noviziat ist die Erlaubnis des HI Stuhles e1i-

forderlich (c 54212) icht aber Ic$ 1ine solche notwendig ZUT Aufnahme
als Oblate, doch sind partikularrechtlich Einschränkungen vorgesehen;
verlangen die ('istercienser VO:  3 derSObservanz die schriftliche 26
nehmigung des Generalkapitels.

Mehrtfach ist auch eın bestimmtes Alter ZUrC Aufnahme vorgeschrieben.
Dieses ist bei den Franziskanern, bei denen Ja die eit der Oblation 1n der
ege 1Ur ine Vorstufe für den Konversenstand ist, verhältnismäßig nieder,
nämlich LLUTI das vollendete Lebensjahr Art 3), das Alter, das ach
gemeinem Recht 7 HN Ablegung der einfachen zeitlichen Gelübde genugt
(€ 573) Bei ihren Mitbrüdern, den Konventualen (n 171,3. Generalkapitel
1928 Art. und den Kapuzinern beträgt das erforderliche Alter
Jahre Die Statuten der Kamaldulenser-Eremiten (n 284) weisen einfach die
Formel auf „aetate maturı” nicht unter Jahren und die der Latera-
nensischen Chorherren bestimmen 1Ur „florenti aetate“” (n. 274). Die Olive-
tanermönche verlangen für die Aufnahme VO:  j Oblaten 1n habitu saeculari
das vollendete z und für die Aufnahme als privilegierte Oblaten e1n er
VO:  w} nicht ber Jahren.

Ein weiteres Erfordernis ist, da@ die künftigen Oblaten für die dem Klo-
ster geleisteten Dienste keinen Lohn beanspruchen. on für die Ordens-
leute, die ihren Verband verlassen, Ge1 freiwillig oder unfreiwillig, schreibt
f 643 VOT „nihil POSSUnNt repetere ob quamlibet ODCTIaIN religioni Pr  \
stitam“”. Das Partikularrecht hat diese Bestimmung mehrfach och dadurch

79) Analecta VIIIL, DD Us de 1l’Ordre des Cisterciens de la tricte observance,
Westmalle 1926 :3 13
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verschärft, daß die Aspiranten VOT ihrer Zulassung och 1i1ne derartige Er-
klärung schriftlich abgeben mussen. Eine solche ordern uch mehrere JIr>-
densverbände VO  5 den Oblaten, die Kartäuser (P 11 4 die
Cistercienser der Mehrerauer Kongregation (n 17Z5) die Kamaldulenser-
Eremiten n 286 S unter Eid) ® die Kanoniker VO.: Großen St Bernhard
(n 282 Dey 287 r die Dominikaner n 243 2) J die Barmherzigen Brüder
n7 Freilich bei einer etwaligen Entlassung MU: dem Betroffenen mit-
gegeben werden, Was beim Eintritt mitgebracht hat und och nicht VelI-
raucht ist (Barmherzige Brüder 7 Außerdem entspricht der Billig-
keit, daß dem Entlassenen eın „Carıtatiıvum subsidium“ gegeben werden soll,
wenn e1Nes solchen bedarf (Kanoniker VO: Großen St Bernhard 287
* Art 2I vgl 643 2 Einen gewlssen Ausgleich bietet

die Aaus sOozialen Gründen staatlicherseits vorgeschriebene und VO. Kloster
leistende Rentenversicherung.

Wie bei den Aspiranten für den Ordensstand VOT der Zulassung den
Gelübden eın Postulat und Noviziat erforderlich ist, ist auch für die
Oblaten 1Nne vorgeschrieben, deren Dauer freilich 1n den
einzelnen Verbänden verschieden IT Ein Postulat sehen die Konstitutionen
1n der ege nicht VOT; bei den Barmherzigen Brüdern dauert drei Monate
(n7 Die eigentliche Noviziatszeit ist ziemlich verschieden. Sie beträgt
e1in, wel oder drei Jahre Gelbst die Statuten der Benediktiner sind hier nicht
ein1g; die der Englischen, Schweizerischen, Amerikanisch-Cassinesischen,
Schweizerisch-Amerikanischen und die der Kongregation VO  > St Ottilien
halten sich die Benediktinerregel und schreiben daher LT eın Jahr VOT,
die der Bayrischen, Brasilianischen, Beuroner, Sublazenser und Belgischen
Kongregation und die der Klosterfrauen VO:  . Varensell dagegen sehen WwWel
Jahre VOTI; diese letztere Frist ist UrC| die Gesellschaft Jesu 1n das Kirchen-
recht eingedrungen; 661e ist heute bei den tatıgen Verbänden vielfach üblich.
Fine dreijährige Prüfungszeit ist 1n der Cistercienserkongregation VO.  > Meh-

Brauch (n 173). Wir sehen also, 1n einer und derselben Konföderation
große Verschiedenheit. Die Lateranensischen Chorherren (n 248) und die
VO Großen Gt Bernhard (n 284) kennen wWwel Jahre, dagegen die Franzis-
kaner (Art 27 Augustinereremiten (n die Minderen Regularkleri-
ker (n 197) und die Barmherzigen Brüder (n J: 1U  — e1n Jahr und bei den
Somaskern dauert die Prüfungszeit [03°4 1U  an sechs Monate (n 351) Wer nach
Ablauf der Prüfungszeit, c€e1 gCcxh Mangel der Gesundheit oder Cn
SeINeEeSs Betragens nicht AAar Oblation zugelassen wird, darf nicht mehr 1m
Kloster verweilen (Barmherzige Brüder (vgl 577 2

uch das 7 ZUT Oblation ist 1n den einzelnen
Verbänden verschieden. Bei den selbständigen Klöstern steht die Zulassung
VEn Prüfungszeit und ZUT Oblation 1n der and des Oberen, der aber hiebei

die Zustimmung des Konventes oder Kapitels gebunden ist; dieser sind
teilweise wel Drittel der Stimmen erforderlich, bisweilen genugt ber auch
die Zustimmung des größeren Teiles des Konventes. Eine Ausnahme ist
1n der Schweizerisch-Amerikanischen Benediktinerkongregation, 1n der der
Konvent 1er LLUT beratende Stimme hat (n 9 Die Zulassung ZU Noviziat
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darf manchmal auch der Obere L1LUT mıiıt Zustimmung der Senioren oder
Dekane vornehmen; ist 1n der Englischen (n 125); Sublazenser n 124)
und Schweizerisch-Amerikanischen (n 91) Benediktinerkongregation. T5
diesen Verbänden mussen WIT uch och die Dominikaner (n 243 und
die Lateranensischen Chorherren (n 247) rechnen, doch kommt bei diesen
letzteren VÄUBE Zustimmung des Kapitels noch die Genehmigung des Visitators
der Provinz hinzu. In den zentralistisch verfaßten Verbänden dagegen steht
die Aufnahme dem Generaloberen Z der hiezu der Zustimmung sSeINeEes
Definitoriums bedarf (Kanoniker VO Großen Gt Bernhard 203 Somas-
ker 347)); bei den Franziskanern aber kann die Zulassung ZUT: Oblation
der Provinzial vornehmen, wenn das Diskretorium des Konventes und der
Magister die JjJungen Leute für geeignet halten (Art 18

Die Oblation
Daß 11iserTe Oblaten bei der Profeß, meist Oblation genannt, 1n der Regel

keine Gelübde ablegen, ist schon gesagt Dei Form dieser S  S

ist aber sehr verschieden. uch die benediktinischen Kongregationen WEeIl-
chen 1er voneinander ab Nur eın Obedienzversprechen ist üblich in der
Englischen (n 120) und Schweizerischen Kongregation n 4_22), e1n Obe-

ä versprechen kennen die Konstitutionen der
Brasilianischen (n 74), Sublazenser n 1210) und Belgischen Kongregation
(n 92) Das Gehorsamsversprechen ist hier 1m weiten Sinne entsprechend
der Norm Innozenz 111 abdicatio proprietatis, sicut et custodia castıtatis
SUNtT anNneXade regulae monachali“ (C X S 35) verstehen. Das GSGtabilitäts-
versprechen berührt etwWwas eigen; kann doch jederzeit VO Oblaten celbst
wieder gekündigt werden. Allein auch der Codex Juris Canonici spricht 1n

454 den ” i1usta et graVvIı causa“ amoviblen Pfarrern „MmM1nOr stabili-
tac  Z Die Ritualien der Amerikanisch-Cassinesischen, Beuroner und der
Kongregation VO Gt Ottilien erwähnen außer dem Obedienz- und G+abili-
tätsversprechen och das der das Rituale für die
Bayrische und ÖOsterreichische Kongregation berücksichtigt in der Oblations-
formel überhaupt 1LUFr die „CoOnversio (L U: ad mentem regulae eiusdem
sanctissımı Patris Benedicti 1uxta tattuta oblatorum“”. Bei den Kamaldulen-
ser-Eremiten lautet die Oblationsformel r  To le acolta dell
‘anima del OTD al SEerV1IZIO di Dio del beati Padri Benedetto Romualdo
In quaesta asa della Congregazione dei Monaci Eremiti Camaldolesi colla
debita obedienza r1verenza al Superiori della medesima C l’osservanza
degli Statuti“. Am Schlusse fügt 198028  - hier och bei SCOs1 Iddio mM1 alıutı
sanctı Evangeli di Dio“ (n 286) ach den Statuten der Lateranensischen
Chorherren n 246) und der Kanoniker VO Großen Gt Bernhard (n 285)
beinhaltet die Oblation das Versprechen Al gemeinsamen Leben, Ar
muft, Keuschheit und Gehorsam.

Manche andere Verbände gehen etwas weiter und lassen uch eın (Ze
lübde Z jedoch STEeLS S: daß 190028  3 deutlich sieht, daß sich nicht die
eigentlichen Ordensgelübde handelt. Die Statuten der C(istercienser VO'  .

Mehrerau lassen die Oblaten „vota simplicia ad Nutum Abbatis valitura“
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ablegen (n 175) Die Oblaten der Franziskaner Art und der Kapu-
Zziner (Caeremoniale 1944 legen „vota privata obedientiae et castı-
tatıs  d ab, deren Entbindung aber dem höheren Oberen vorbehalten ist oder
die MNUur gelten, solange s1e 1mM Orden sind. Die Minderen Regularkleriker
kennen Gelübde, die aber jedes Jahr sind (n 197); bei den
Somaskern dauern die „prıvata vota castıtatis, paupertatis et obedientiae”
1Ur „JUOU nobiscum fuerint“ (n 351)

Die Ablegung dieser Versprechen bzw Gelübde ist naturgemäß mit einer
Feierlichkeit verbunden. Sie geschieht in der Kirche oder wenigstens
1M Kapitel 1n Anwesenheit des Oberen, der meist das Versprechen oder
Gelübde entgegennıimmt, und in Gegenwart des Konventes oder wenigstens
einiger Mitglieder desselben als Zeugen durch Verlesung und mehrfach
auch Unterzeichnung der Oblationsformel. Bei den Benediktinern über-
reichen die Novizen auch ine Kerze, An sS1ignum, quod Oblati NO  - solum
Suamı Hamn, csed et de GU.:  eV) substantia offerunt“80. Die in der Bene-
diktinerregel für die Oblation eines Knaben vorgesehene Einwickelung der
Oblationsurkunde und der and des Knaben in die Palla Altaris ist ach
verschiedenen Riten für die Oblation eines erwachsenen Welt-Oblaten och
üblich, 61€e fehlt aber merkwürdigerweise bei der Oblation eines Klaustral-
Oblaten. ach dem 1952 erschienenen Rituale vestitionum et professionum
der Kongregation VOILl Solesmes ist die Aufnahme der hl Liturgie einver-
leibt ach Darbringung der Opfergaben VO. rot un Wein findet die
Oblationsfeier STa ach Verlesung der Oblationsformel übergibt der Ob-
late seine Oblationsurkunde dem Diakon, der s1e auf den ar legt Am
Schlusse werden dem Oblaten Kukulle oder Cappa aNnNgCZOSECN. Die äre-
monie der Einwickelung der and ın das Altartuch ist auch 1er 1UT5 bei der
Aufnahme eines Welt-Oblaten üblich. Diese Zäremonie hat einen tiefen
Sinn. ach römischem ecC| ist die and das Symbol der Sondergewalt
des einzelnen, des Sondereigentums. Das Einwickeln der and des Kindes
in die „palla altaris” bedeutet die Hingabe des Kindes Gott, den Verzicht
auf den eigenen illen und die Unterordnung unter Gott Freilich
„palla altaris” dürfen WIT nicht das den Altartisch während des Opfers be-
deckende Tuch verstehen, ach Hildemar ist „palla altaris” das Altartuch,
das der Vater des Kindes aus Anlaß der Oblation seines Kindes opfert. Bis-
weilen freilich scheint Inäa:  } darunter das Altartuch celbst verstanden
haben, heißt doch 1in der Auctoris incerti1 regula 89, bei Übergabe des
Opfers „1ps1us donatoris ZU: up altare ponatur”. Die Auflegung der
and auf den Altar ist auch bei der Profeß der Novizen bezeugt. ach einem
alten Ritus VO  - Fleury legte der Neuprofesse, nachdem die Profeßformel
gesprochen hatte, ”}  98 SUallı up altare  u“  n In der Schweizerischen ene-
diktinerkongregation ergreift och heute der Abt ach der Profeßablegung
den Arm des Neuprofessen und beide INnmen legen die Profeßurkunde
auf den Altar Der VO: hl Benedikt vorgeschlagene Ritus Waäar jedenfalls in

80) Rituale Monasticum ad uUSum Congregationis Casinensis a. D CS
2GCublaci 1909,
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Cluny och die Wende des Jahrhunderts üblich; die oblatio puer!1
fand S „altaris palla INanu 1US involuta” und „V1Carius 1Ne involvit
InNnanum puerI1 Cu palla altaris”. Bald hernach aber dürfte diese Zäremonie
abgekommen oder wenigstens nicht VO  - anderen Orden übernommen WOTI-
den sein; die Regula DPetri de Honestis (T erwähnt LUr och
das Auflegen der Profeßurkunde auf den Altar, aber nicht mehr das Ein-
wickeln der and 1n das Altartuch Ob die Oblation ach der Benediktiner-
regel während der Messe stattfand, ist nicht sicher. och sagt Hildemar
„Melius est, 61 potest fieri, ut abbas cCantet missam“”, auch der erwähnte
Cluniacenserritus äßt INSseTe Feier während der Messe stattfinden®!.

Bei den Franziskanern und Kapuzinern küßt der nNeUe Oblate Schluß
der Feier „pedes Crucifixi 1n signum amoTI1s CIgd Christum perpetul SEeIN-

piterni foederis“®2. In anderen Orden ist mehrfach, wenl uch nicht über-
all, der Friedenskuß zwischen dem Oblaten, dem Oberen und den
Mitbrüdern üblich. Die Konstitutionen der Benediktiner heben bisweilen
hervor, daß die Oblaten „veluti familiae membra”“” sind und die Statuten
der Kartäuser gCHIl, daß die Donaten „de gremi10 Ordinis” seien K

n. 9) Die Statuten der Benediktinerinnen betiteln die Oblatinnen mit
„Schwester“”, bei den Kamaldulensern werden S1e teils „Frater“” (vom Kro-
nenberg 297), teils mi1t dem bloßem Namen genannt (Eremiten 340)
In wel Fällen konnten WIT auch konstatieren, daß der HI Stuhl den Klau-
stral-Oblaten gestattet hat, 1n der Todesstunde die Ordensprofeß abzu-
legen®3, Dadurch werden G1e aller Ablässe, Fürbittgebete und Gnaden teil-
haftig, welche die Professen bei ihrem Ableben erlangen; ihnen ist dann
auch eın vollkommener Ablaß 1n Form des Jubiläums gewährt. Außer diesen
Gnaden bringt aber 1Nne solche Profeß keine anderen rechtlichen Wirkungen
hervor. Wenn die Oblaten wieder gesund werden, befinden 61e sich in
der gleichen Lage, als ob c1e keine Profeß abgelegt hätten. Die Oblations-
urkunde ist, die Norm des 576 entsprechend angewandt, VO: Oberen,
der die Oblation entgegennahm, und, wWenn möglich VO:  - einigen Zeugen

unterschreiben und hernach 1mM Klosterarchiv hinterlegen. Vom Tage
der Oblation haben die Oblaten auch einen Anspruch auf die 1mM Orden
speziell für 61€e bei ihrem Hinscheiden vorgesehenen Suffragien.

81) Expositio Regulae ab Hildemaro tradita, ed Mittermüller RI Ratis-
bonae etc 1880, 548 1038; LXVI/, 829; CL; 742; CLE 11

82) Rituale Romano-Seraphicum Ordinis Fratrum Minorum, *Parisiis etc 19831,
248 Caeremoniale Romano-Seraphicum ad usum Ordinis Fratrum Minorum
Capuccinorum Romae 1944 N. 2840 561

83) Für die Barmherzigen Brüder Religiosorum I913 bei RI
Handbuch des Kanonischen Rechts 7A8 Gebrauch der Barmherzigen Brüder
des Hospitalordens des hl. Johannes VO Gott, Neustadt a.5 1933, 148
Constitutiones Congregationis Casamarensis Sacri Ordinis C'isterciensis
1943 196 Religiosorum 1922, AAS 1923, 156
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Die geistlichen Angelegenheiten
Für die seelsorgliche Betreuung der Oblaten wird 1n der Regel

dus den Priestern des Klosters e1n Magister aufgestellt, der für ihr geist-
iches, moralisches und kulturelles Wohl SOTgENN hat, 61€e 1n der christlichen
Lehre, 1mM fruchtbaren Empfang der Hl Sakramente, 1MmM Gebetsleben, 1n den
Grundsätzen des Ordenslebens, den Zäremonien und Gewohnheiten des
Ordens, 1n den Regeln der Höflichkeit, Bescheidenheit, Reinlichkeit und 36
sundheit unterrichten hat Solche Konferenzen sollten teils wöchentlich
oder wenigstens einmal 1M Monat stattfinden ( Art S  I I®

244 J
Während 1n äalterer eit für die Laien-Oblaten meist uch eın adus einer

bestimmten Anzahl VO:  3 Pater noster bestehendes Of fizium vorgesehen
WAarT, beten diese neuerdings, da jetzt doch die meisten lesen können, das
kleine VO HI Stuhl approbierte Offizium der cel Jungfrau Maria oder
eın anderes kleines, mehr die liturgischen Festzeiten berücksichtigendes, aber
1Ur VO'  3 den Bischöfen gutgeheißenes Offizium, deren ja heute mehrere
gibt. Die Priester-Oblaten halten sich natürlich das entsprechende Ordens-
offizium. Die Anwesenheit der Laien-Oblaten 1n der Kirche beim Chorgebet
ersetzt natürlich das für 661e vorgeschriebene Offizium, Wäas mehrere Statu-
ten esonders hervorheben. Da die Oblaten öfters, esonders 1n den ganz
beschaulichen rden, die Geschäfte außerhalb des Klosters besorgen,
sehen die Kongstitutionen der Kamaldulenser-Eremiten (n 372) STa des
amtlichen Itinerariums Pater nOoster und AÄAve Maria VOT.

An Suffragien für die verstorbenen Oblaten werden selbstver-
ständlich die für jeden Christen üblichen Exequien verrichtet. Außerdem
schreiben die Konstitutionen och esondere Suffragien VO  H Bei den Kamal-
dulensern-Eremiten feiert jeder Priester des Klosters noch 1ine hl Messe
und wird für den Entschlafenen och 1ine Gregorianische Serie gelesen
(n 175); bei den Lateranensischen Chorherren bringt 0g jeder Priester
der Kongregation das hl Opfer für den Verstorbenen dar, die Nichtpriester
beten das Toten-Offizium und Pater NnOster Uun:! Ave Maria (n 251)
Die Benediktinerstatuten überlassen me1ist die nähere Bestimmung der
Suffragien von Fall Fall dem Ermessen des Abtes Auf der anderen Seite
sind natürlich uch die Oblaten verpflichtet, sich den Suffragien für die
Verstorbenen des Ordens beteiligen, Wäas meist durch Verrichtung einer
bestimmten Anzahl VO  3 Pater nOoster und Ave Maria geschieht, oder durch
Aufopferung der Kommunion und der Verdienste des Tagewerkes.

Die me1isten Statuten bestimmen auch, daß die Oblaten ohne besondere
Erlaubnis des Oberen nicht au gehen dürfen; dies erfordert die Ordnung
und der Gehorsam. Die Statuten der Kartäuser sehen auch VOTL, daß die
Donaten, wenn G1€e „inordinate“ 1n eın anderes Kloster kommen, 1n ihr e1ge-
11es5 Kloster zurückgeschickt werden und ihre Flucht dem eigenen Prior mitge-
teilt werde; wWer sich diese Verordnung verfehlt, „Ordinem 1in victuali-
bus teneat, donec EOS remiserit, aut detentionem intimaverit“

11 Für die Oblaten des Franziskanerordens, die Ja in der ege
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junge Leute sind, besteht och das Verbot, daß GS1e 7A50 Almosensammeln
verwendet werden Art 4 Besonders MU: 1er noch die strenge Klau-
SUT der Nonnenklöster berücksichtigt werden. Von den Statuten für Nonnen
sprechen verschiedene VO  . Oblatae rotariae oder Soeurs tourieres und Vel-
stehen darunter Außenschwestern, die die Klausur LLUT betreten dürfen
Arbeiten und anderen nützlichen Dingen, / BB Teilnahme den Exer-
zıtıen, Konferenzen, Schuldkapitel, auch Rekreation, SOWI1e ZUT Pflege wäh-
rend einer Krankheit. Allein gibt auch Oblatinnen ohne die genannte
Verpflichtung, Oblatinnen, die SAaMNZ 1n der Klausur leben; diese sind nicht

die Klausurgesetze gebunden, sS1€e dürfen vielmehr miıt Erlaubnis der
Oberin die Klausur verlassen. Dies heben die Statuten der Benediktinerin-
nenklöster S5arnen (n 100) und Varensell (n 90) ausdrücklich hervor.

Verschiedene Konstitutionen regeln auch die Frage, ob eın Konverse 1n
die Reihen der Priester sSe1INes Klosters aufrücken könne; rechtlich betrachtet
Ist l  J daß ein Noviziat als Laienbruder sich nicht genugt (c 558),
eın solcher mMU: vielmehr eın Noviziat machen, allein 1n prax1ı wird
hier mehrfach, weni1gstens teilweise dispensiert. Unsere Statuten berück-
sichtigen bisweilen auch den Übertritt eines Oblaten 1n die Reihen der
Priester oder Brüder eines Klosters und sehen ebenfalls eiın Noviziat
VOT (Brasilianische Benediktinerkongregation 19 479, 484), aber
bei den Olivetanern genugt hiezu nicht die Zustimmung des Kapitels,
mMu noch die des Generaldeftfinitoriums hinzukommen. Kraft eines beson-
deren apostolischen Indults für die Kamaldulenser VO Kronenberg darf in
diesem Verbande e1n Oblate, der bereits das Lebensjahr begonnen hat,
ohne kanonisches Noviziat ZUT klösterlichen Profeß zugelassen werden
(n 247)

och ine Frage ist hier behandeln Diese trifft aber nicht alle Oblaten,
sondern LLUTr die jener Klöster, deren Obere berechtigt sind, ihren Unter-
gebenen die niederen Weihen spenden, 1n prax1ı die der Benedik-
tiner- und Augustinerchorherrenabteien. Sicher ist, da{fß das allzgemeine Kon-
zil VO  3 Nizäa 787 folgendes Dekret erließ: „Lectoris autem INU!

impositione licentia est UNn1iculque abbati solummodo 1n proprio monasterio
faciendi, S1IC dumtaxat eidem abbati anu: imposit1io facta nOSsCatur, ab ep1Ss-
CODO secundum preficiendorum abbatum, dum onstet illum
presbiterum esse”84 Demnach hatte also eın Abt das Recht, unter den
genannten Bedingungen, in propr10 monasterio”, LLUTI seinen Unter-
gebenen die Lektoratsweihe spenden. Alexander erklärte dann, daß
die hbte die Tonsur nicht spenden dürften, „aliis quUam monasteriorum
SUOTUMmM CONVersI1s, et qu1 ad Ila convolaverint et 1n qUOS ecclesiasticam et
quasiepiscopalem iurisdictionem obtinent“ (C S 1n AA 957 Diese Indulte
wurden 1 Laufe der eit auf alle niederen Weihen ausgedehnt un ‚WäarTr

bisweilen nicht bloß@ Gunsten der untergebenen önche, sondern auch
der „clerici e1ls pleno 1Ure subiecti“. Später wurden auch ndulte erteilt
Gunsten der „servitores et novitii”, für den Benediktinerabt VO  >; Muri

84) 6 . Mansıi XHI; 753
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VO':  3 Julius 11 1507 und dem Abt der Chorherren VO  3 Val des Ecoliers VO
Paul 111 1539 Das Irienter Konzil schränkte ber diese Vollmachten auf
die „subditi regulares”“ e1in, „Non obstantibus quibusvis privilegiis, praescrip-
tionibus aut consuetudinibus, etiam immemorabilibus“85 In nachtridentini-
scher eit spielte 1ine esondere Rolle die dem Oblaten Antonius Macchia
aQuUs der Benediktinerabtei Novalese 1n der iÖzese Susa VO bte erteilte
pendung der TIonsur und der niederen Weihen, die VO  - Gregor VT

August 1845 für gültig, aber unerlaubt erteilt erklärt wurde®®. Can
bestätigt das Weiherecht einNes Abtes, aber mıit der Einschränkung, „dum-
modo promovendus c1it 1Ds1 subditus V1 professionis caltem simplicis LEVO-
cato quolibet contrarıo privilegio”,. Mit dieser Profe( ist aber LUr die eigent-
liche professio religiosa gemeınt, nicht die eines Oblaten. Es ist also heute
ganz klar, daß e1in Abt einem Oblaten nicht die Tonsur und die niederen
Weihen spenden darf; 1ine trotzdem erteilte Weihe ware ungültig. Die Ob-
laten stehen, Was die Weihen anlangt, SallzZ unter dem Bischof. Der Abt
könnte ihnen nicht einmal Dimissorien ausstellen (c 964,4°). Der Titel für
die Subdiokonatsweihe müfßte einer der 1in 079 oder 981 g-
nannten kanonischen 1te se1n, doch könnte ihnen auch der Abt mıiıt AL
stimmung des Kapitels den 10124 titulus 1LLENSAade gewähren (Amerikanisch-
Cassinesische Benediktinerkongregation i)

Die zeitlichen Angelegenheiten
Verschiedene Ordenskonstitutionen bestimmen, daß VOT der eigentlichen

Oblation mit dem Novizen eın ach bürgerlichem Recht gültiger Vertrag
ber die bei der Oblation einzugehenden Bedingungen abgeschlossen wird
(Benediktiner der Bayr n 101); Schweiz. (n 122); Sublazenser (n PF
VO:  3 G+t. Ottilien (n 197) J Belgischen Kongregation (n 97) Fin solcher Ver-
trag ist unbedingt empfehlen, VO.:  - vornherein klare Rechtsverhält-
nisse schaffen und etwaige Meinungsverschiedenheiten beseitigen.
In einem solchen Vertrag sollte festgesetzt werden, daß das Kloster für den
Oblaten 1n gesunden und 1n kranken Tagen für Wohnung, Nahrung und
Kleidung aufkommt, für ih: in spiritualibus et temporalibus Te und ihm
Anteil den geistlichen Gnaden des Klosters 1 Leben un nach dem Tode
gewährt (Cistercienser VO.  > Mehrerau 175° Kanoniker VO Großen St
Bernhard 287 T Der Novize sollte sich verpflichten, das gemeinsame
Leben, die religiöse Disziplin und die Gewohnheiten des Ordens einzuhalten
und den Oberen gehorchen (OT n. 478; OR r ı 9 B OFM ONV.
Il. G Barmherzige Brüder 260,4; Augustiner-Eremiten Il. Somas-
ker 348) Im esonderen sollte 1er das Armutsversprechen noch geregelt
werden. Wir haben oben gesehen, daß 119  > 1n Ffrüheren Jahrhunderten auch
den Oblaten und Donaten jegliches Eigentum entzog un verlangte, daß 61e

85) ‚al €  f e  e Mitra un! Stab der wirklichen Prälaten hne bischöÖöf-
lichen Charakter, Stuttgart 1928; 75 Potthast 11 632 d, 704 rid s5e55

de ref
86) Analecta VIIL, 2200
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alle ihre abe dem Kloster Eigentum übergaben. Dieses Erfordernis wird
heute icht mehr gestellt. Kennt doch das kirchliche Recht heute Verbände
mit einfachen Gelübden, 1n denen die Beibehaltung des Eigentums, Ja auch
der Erwerb Eigentums gestattet ist, 1Ur die Verwaltung und die Ver-
wendung des eigenen Vermögens ZU eigenen Vorteil 1st verboten. Ja der
Hl Stuhl approbiert heute Genossenschaften, 1in denen die Mitglieder ihr
Vermögen ehalten, solches erwerben und selbst verwalten können (c 676
S 3 Soweit daher 1n den Ordenskonstitutionen nichts Besonderes festge-
Setiz ist, darf auch eın Oblate sSein Vermögen selbst verwalten. och sehen
Vers  iedene unNnseTeTr Statuten VOTL, dafß während des Noviziates ohne Aad
stimmung des Abtes keine vermögensrechtliche Verfügung getroffen wird
(Sublazenser (n 122} Belgische (n. 97) und Kongregation VO:  »3 St Ottilien
(n 197) Die Konstitutionen der Franziskaner (Art SS 1—3) heben och
hervor, daß der Oblate das gemeinsame Leben „etiam quoad USUumM pecunilae
sicut alii ratres” beobachten musse und sein Vermögen nicht celbst VeI-
walten dürfe, sondern die Verwaltung einem beliebigen Dritten übertragen
musse, aber auch icht durch Schenkung unter Lebenden darüber verfügen
dürfe; die Errichtung eines 1Testamentes ist gestattet. Ähnliche Bestimmun-
gCcn treffen WIT 1n den Statuten der Benediktinerinnen von Sarnen (n 100),
der Kamaldulenser VO: Kronenberge (n 265), der Somasker (n 350) und
der Barmherzigen Brüder (nf Die Konstitutionen der Franziskaner-
Konventualen (n 171,10) bestimmen 1I7Z- „Oomnla SU.  V conventu offerant“
und die der Benediktiner VvVon Gt Ottilien (n 197) sehen VOT z  IX  d-
tionem offerant iuxta facultates SUas .  ”“

In manchen anderen Verbänden findet sich die Einschränkung, daß die
Oblaten die Klausurräume icht betreten dürfen (Cistercienser VO:  3 Meh-

D 175) oder wenigstens I1UT 1n Ausnahmefällen: „ad IneNsam COI1-
Ul in refectorio, N1Ss1 PCT CONZTUUM tempus disciplinae religiosae, ple-
tatıs praesertim modestiae exempla praebuerint“ (OM Cap Generalkapi-
tel 1928 Ord SI 3 Daraus darf aber nicht geschlossen werden, daß die
Oblaten in disziplinärer Hinsicht größere Freiheiten genießen, 1m Gegen-
teil, ach den Statuten der Frauen VO'  - Sarnen (n 100), der Brasilianischen
(n 74), Belgischen (n 96) und Benediktiner VO:  3 St. Ottilien (n 196) sind
s1ie wI1e die ommunitäten den Ordensfasten- und Abstinenz
verpflichtet; 1ne Ausnahme besteht 1er LUr bei den Kartäusern, bei denen
die Donaten LUr den Freitagen »” devotione“ fasten und „luxta COMNSUE-
tudines domorum“”“ Fleisch dürfen, reilich icht innerhalb des Kon-
ventes, aber 1mM Advent und den Mittwochen „< carnibus abstineant“
(P. A Die Konstitutionen der Minderen Regularkleriker drücken
die 1ler genannten Erfordernisse und Freiheiten mıit den Worten aus: die
Oblaten haben alle Rechte, aber auch alle Lasten tragen, doch genießen
sS1e keine Kapitelsrechte und dürfen keine AÄmter verwalten, für die die Ab-
legung der feierlichen Gelübde erforderlich ist (n 197)

Die Kleidung unNnseTeTr Oblaten ist sehr verschieden. Bei den Benedik-
tinern ist ine Tunika mit Cingulum üblich ; hinzu kommt dann och bei
der Oblation eın  A Skapulier, das 1n manchen Kongregationen etwas Vel-
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kürzt ist und keine Kapuze hat In der Belgischen Kongregation tragen die
Choroblaten auch iıne Kukulle ohne AÄArmel (n 93), die Beuroner schließen
Kukulle und Cappa aMNZ duSs (n 1273 Bei den weißen Olivetanern ist ferner
außerhalb des Klosters 1ne schwarze penula, wWI1e G1€e auch die Mönche tragen,
üblich (n 483) Die Statuten der Kartäuser spiegeln och heute manche alte

A e A z a  + —,
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Gewohnheiten wider, die unlıs heute et{was komisch anmuten, die Farbe des
Habits soll nämlich nicht grun, nicht FOG nicht cafran se1in, sondern STauU
oder kastanienbraun;: auch 1ne Kapuze wird getiragen (F I1 5 uch
bei den anderen Orden ist 1er große Verschiedenheit. Die Oblaten der Läte-
ranensischen Chorherren haben dieselbe Kleidung wWI1e die Kanoniker, aber
ohne et; die oblati cCOomMM1SS1 sind wI1e die nOovıtı1 COMM1SS1 gekleidet
(n 250), dagegen tragen die Oblaten der Kanoniker VO Großen Gt Bern-
hard einen „habitus saecularis et honestus“ (n 286) Die Statuten der C_ ister-
clenser VO  3 Mehrerau estimmen den Habit mehr negativ, die Oblaten
dürfen nicht die Kleidung der Konversen tragen n 175) Bei den Domini-
kanern ist gerade das Gegenteil der Fall; hier heißt o die Donaten haben
dieselbe Kleidung wI1e die Konversen (n 243 Im Franziskanerorden ist
das Kennzeichen der Oblaten, daß G61€e keine Kapuze tragen dürfen (OFM
Art B OFM ONV. J‘  J Cap Generalkapitel 1928 Ord
3 Die Kleidung der Oblatinnen richtet sich 1n der Regel ach der Farbe

des Ordensgewandes; sS1€e ist dem klösterlichen Stande und der Landessitte
aNngeMESSCN; der Schleier ist heute schwarz Sarnen D: 100; Varensell

91)
Die Ausscheidung ÜUSs dem Orden

Die Bindung der Oblaten die Orden ist nicht fest wWI1e die der
Ordensprofessen. Während diese LLUTL: VO: HI Gtuhl oder VO: Bischof VO:  3
den Ordensgelübden gelöst werden dürfen, können die Oblaten 1n der ege
Tel natürlich HUT aus einem gerechten Grunde
ausscheiden, oder, wenn s1e Gelübde abgelegt haben, durch die Ordens-
oberen VO  > denselben entbunden werden. Die Statuten der Benediktiner be-
stimmen meist ausdrücklich, daß die Oblaten „GgUOVIS tempore” den Orden
oder das Kloster verlassen können.

Wie ach heutigem Kirchenrecht jeder Professe, celbst ein solcher mıiıt
feierlichen Gelübden, gCH bestimmter Vergehen entlassen werden kann
oder gar 1DPSO 1Ure entlassen ist (C 646 f£.); kann auch eın Oblate wieder
1in die Welt zurückgeschickt werden, Ja INd:  - hat geradezu den Eindruck, daß
die Möglichkeit der Entlassung 1n früheren Jahrhunderten dem Oblaten-
institut einer weıiıteren Verbreitung geholfen hat Während ehedem die
Statuten die Entlassung allein 1n die and des Oberen gelegt haben, schrei-
ben 1ne Reihe eueTeT diese dem Oberen 1Ur Z wenn dazu die T
stimmung oder wenigstens den Rat seiner Senioren oder Diskreten
eingeholt hat (Varensell bl.n 478, 485; Kanoniker VO Großen
Gt Bernhard 287 1) Die Statuten der Benediktinerinnen VO:  . Sarnen
sehen dazu och die des Regularprälaten VOT n 99) Bei den Lateranensi-
schen Chorherren ist (0104 die Zustimmung des Konventes und des Visi-
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tators erforderlich (n 249) Die Kamaldulenser VO Kronenberge n 244)
haben die Entlassung adurch erschwert, daß 661e 1Ur durch das General-
kapitel, die Diäta oder den DPrior Major mi1t Zustimmung der Visitatoren VOI -

ö  3005001 werden darf
Die Franziskanerkonstitutionen Art SS 16 heben hervor, daß bei

der Entlassung ACaTItarIS et aegultatıs normae“*“ beachtet werden
sollen. Andere sehen ohl 1n Anlehnung 647 A, Z 649, 657 ıne
ZWEI1- oder dreimalige Mahnung VOoT (OIl 478; Kanoniker VO Großen St
Bernhard 287 und wieder andere bestimmen 1n Übereinstimmung
mıit 647 S’2,2°; dafß e1in „defectus spirıtus religiosi“ oder e1n anderer
schwerwiegender TUN vorliegen musse (Brasilianische Benediktiner j
Varengsel]l Kamaldulenser VO Kronenberge 244) Verhalten sich
aber die betreffenden Oblaten geradezu unwürdig, liegt ein grobes
außeres Ärgernis oder eın schwerer Schaden für die Gemeinschaft YOTIS
darf die Entlassung sofort voTrTgeNOMMEN werden (OI n. 478; Kanoniker
cr Großen S+t Bernhard 287 1 Barmherzige Brüder 653,
668) Nie aber darf die Entlassung gen einer Krankheit erfolgen, die
sich der Oblate 1M Verbande ZUSCZUSCHN hat (Kamaldulenser VO: Kronen-
berge 244; Barmherzige Brüder 260; b; 6377 647 229) 5oweit
die Oblaten ein Gelübde abgelegt haben, Sind 61e VO  ‘ demselben durch die
Entlassung 1PSO facto entbunden; dies ergibt sich durch den Schluß malor1
ad MINUS (cc 648, 669 16

Unsere Abhandlung berücksichtigt 1n erster Linie benediktinische Ver-
hältnisse. Der Benedikt ist WäarTr nicht der Schöpfer des Oblateninstituts;
aber gebraucht 1n sSeiNer Regel die Wendung SOLtert“ und „oblatio“;
doch ist das Wort „oblatio“ alter als Der hl Fruktuosus hat en Gedan-
ken der oblatio auf rwachsene ausgedehnt. Durch diese beiden Ordens-
stifter ist das Oblateninstitut, das £reilich schon das alte orientalische
Mönchtum gekannt hat, 1mM Abendland heimisch geworden. Es hat sich OfIfen-
sichtlich 1n der Kirche bewährt, denn uch andere Verbände wıe die Augu-
stinerchorherren, Dominikaner, Franziskaner, Augustinereremiten ha-
ben übernommen und manche Selige und Heilige sind adus ihm hervor-

Dem Kartäuserorden kommt eın besonderes Verdienst A seine
Generalkapitel haben die Gesetzgebung für I11seTe Oblaten vervollkommnet
und diese hat die der Kreuzherren, der Benediktiner Von Bursfeld und der
Augustinerchorherren V  - Windesheim befruchtet Von einem kleinen
Senfkörnlein ist das Oblateninstitut einem großen Baume gewachsen und
hat viel Segen für die Seelen und die Kirche gebracht. Mancher eei]e; die
icht die körperliche oder geistige Reife 7ADE wirklichen Ordensleben hatte,
hat doch eın ordensähnliches Leben ermöglicht. Im kirchlichen Gesetz-
buch VO  - 1917 ist WAarTr nicht verankert. Allein die Kirche ennt außer
dem 1n ihm niedergelegten Recht och vieles Partikular-, oder wI1e Ina  . ueTl-

dings bisweilen Sagt, Teilkirchenrecht. Unsere Abhandlung hat ‚WäaT gezeigt,
daß 1ne große Verschiedenheit 1n den einzelnen Orden und Verbänden be-
steht, aber 1m Kern, 1n der Substanz sind doch alle Ordenssatzungen
ein1g.


